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Schleswig-Holstein
Lanrlesarnt für Landwirtschaft,

`= Urnwell tırı<l ländliche Räume

Aktenzeichen LLUR 7617 G30/2019/O52 _Eingang
Regionaldezernat Südost U8. April 2022

-Technischer Umweltschutz-
Reclit::n~.~.;=lt _.^„~,„¶„ 8,a„,_3

Genehmigungsbescheid

- WKA 2 -

vom 31.03.2022

nach § 4 Bundes-lmmissionsschutzgesetz (BImSchG)

für die Errichtung und den Betrieb einer Windkraftanlage vom Typ Siemens
Gamesa 6.0-155

in 24643 Struvenhütten

der Firma

WKN GmbH
Otto-Hahn-Str. 12-16

25813 Husum

Gegenstand der Genehmigung;

Errichtung und Betrieb einer Windkraftanlage vom Typ Siemens Gamesa 6.0-155 mit ei-
ner Gesamthöhe von 200 m, einer Nabenhöhe von 122,50 m, einem Rotordurchmesser

von 155 m und einer Nennleistung von 6.600 kW
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}_ Schleswig-Holstein
Landesamt für Landwirtschaft,

gß Umwelt und ländliche Räume

Aktenzeichen LLUR ..... ..G30l2019/052 31.03.2022

Regionaldezernat Südost

-Technischer Umweltschutz -

Genehmigung „_
;/ij;

_ı"!tí:-:'63-` .WKN GmbH _/1 ı~
otto-Henn-sir. 12-16

"\\_ _/"',»',25813 Husum
f'r\'\ ` I/“ *L ø
e ,_ -.Lk \`_

wird auf den Antrag vom 20.12.2019, Aktualisierung der Untëå-`rIagen am 10.12.2020, letzt-
malig venıollständigt am 25.03.2022 gemäß § 4 in Verbindun'g.\n`1it\_§ 10 des Bundes-lm-
missionsschutzgesetzes (BImSchG) t_„__2__

_. ¬ '-,-
Jr __..-

in Verbindung mit .f 'I
. I f' ø' 1

1 'R /'
\

. « '¬

1
|1

~..__.» '\/†')

s __".. , '

der Nummer 1.6.2, Verfahrensart V, des"/kfihanıgés 1 der 4. Verordnung zur Durchführung
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (4.`“BlmSchV)

.`~. "t

die nachstehende Genehmigvtfigfür die Errichtuhgßund den Betrieb einer Windkraftanlage
vom Typ Siemens Gam[eša”6r.0-1`55`mjt einer Gesamthöhe von 200 m, einer Nabenhöhe
von 122,50 m, einem Rotordurchmesser von 155 m und einer Nennleistung von 6.600 kW
in i I 1i '\ i\ ¶\_, /" _

:__ '\-.„_~_,.«;24641 Sıevershütten

Gemarkung: Sievershütten
Flur: 1

Q _ r----~- 7. Flurstück: 22

:.Ä..;\
I I

\ !›

_.....___.___„___v_"
__"|Fl¬„-_.

«. X\, _
erteilt. '\~.

'\ Ä.

Dieser Bescheid ergeht nach Maßgabe der unter Abschnitt A IV dieses Bescheides aufge-
führten Antragsunterlagen und unter den in Abschnitt A I und A II aufgeführten Festset-
zungen und Nebenbestimmungen.
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A Entscheidung

I Genehmigung
1. Gegenstand der Genehmigung sind die Errichtung und der Betrieb einer Wind-

kraftanlage vom Typ Siemens Gamesa 6.0-155 mit einer Gesamthöhe von 200 m
einer Nabenhöhe von 122,50 m, einem Rotordurchmesser von 155 m und einer
Nennleistung von 6.600 kW.

\

Hersteller
Typ leistung höhe* messer (Zone/32Nj

Nenn- Naben- Rotordurch- Koordinaten« EJTRS89/UTM
dll- ,V-›

Siemens-
Gamesa
6.0-132 _..

x rx -
6.600 122,50 m 155 m oetwèn\`*~.›: _.Nordweri.-'
kw `\ f

_r` 1' `

w2:' f

32571575'\_ %`59_§7'665
I.

.1 _

\\
. .„_
\. .._ A \

Diese Genehmigung umfasst folgende bauliche Maßnëhifien:

Herstellung der Zufahrtswege vomfB”etriebs'grundstück biswzur nächsten öffentli-
chen Verkehrsfläche, Kranstellfläché und liafgerflächen auf dem Betriebsgrund-

.. 1' - ff Jstuck, <\ \.„
1. .I 1\ '¬.. .f

' - Herstellung des Flachfundameñts, ~."
¬

~ Errichtung derwindkrafianlage,
."- `\.- __.›- -" k

fi ' 'X 1

Die Anlage istfgëmäß den unter Abschnitt A IV aufgeführten Antragsunterlagen zu
errichten und zdibetreiben, soweit sich aus den Festsetzungen und Nebenbestim-

\« ` "› ı ~í'ı .mungen dieses*-Besc_h§_i_deš -nichts anderes ergibt.
. ¬. „A ,--P I ¬ «_ „-

2. Die Anlage unterliegt folgenden Beschränkungen:
I. i. .2.1 Immissionsschutz_, . .

» `= 2 L.-. „_ , -- .._.- _
2.111_'"^-ttltıter-Zugründëlegung des IRW von 45 dB(A) bzw. 40dB(A) an den maßgebli-

'Sehen Immissionsorten, die in der eingereichten Schallimmissionsprognose be-

.__.- =›.~." ,_,

Einrichtung einer bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung (BNK).
ı

rücksichtigt wurden, darf die Windkraftanlage des Herstellers Typ Siemens-
Garheša 6.0-155 nachts maximal mit dem Betriebsmodus Standard 105,0 dB be-
trieben werden.

Hierbei darf die o. g. Windkraftanlage folgende Oktavschallleistungspegel LWA oki
in der Nachtzeit (22.00 Uhr bis 06.00 Uhr) nicht überschreiten:
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2.1.2

2.1.3

2.2

2.2.1

2.2.2

_.-1* `\

3.

f[HZ] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

ı_W„_0„ 95,0 92,5 98,4 99,9 101,0 99,5 94,1 79,3
[dB(A)]

Energetisch addiert ergibt sich daraus ein LWA von 106,4 dB(A). Dieser Summen-
schallleistungspegel hat nur informellen Charakter und ist im Kontext zu den oben
festgelegten oktavabhängigen LWA, oki ohne rechtliche Bindungswirkung.

Wird bei der Abnahmemessung eine Überschreitung in einer oder mehreren der
festgesetzten Oktavschallleistungspegel LW.“-,kl festgestellt, ist ngitfeiner
Schallausbreitungsrechnung entsprechend Auflage 2.2.2 nachâufveisen, dass die
prognostizierten A-bewerteten lmmissionspegel nicht übers6hfitten_w'erden. Die-
ser Nachweis ist dann maßgeblich für die Erfüllung eines gen`eIlmigu'ngsk_9ni?br-
men Betriebs. f_„=:',f'

3» `-_ _-' J"
\ X _; _ ›~ 1-

I'Die unterA I Nr. 2.1.1 für die Nachtzeit festgesetzten Oktavschallleistungspegel
LwA,oı<i gelten auch bei Abschaltungen der Windk`raftanIage durch den Netzbetrei-
ber (EisMan-Abschaltung). "

\¬¬=` \\

Die Genehmigung gilt nur für die Ausführung einer Flachgründung (Fundamente).
Sollte sich bei der Bauausführung ein:e~andere Art der Gründung (z.B. Pfahlgrün-
dung) als erforderlich eniiıeisen, _,sc§,b`edarf|,dies einer Änderungsgenehmigung.

J i- _, -'ı` -. I? _.

Artenschutz

Großvöqel (Weißstorch) \ _
'K .-;'

Die WKA ist im Zejtragrrí-vom 01.April biš 31. August von 1 Stunde vor Sonnen-
aufgang bis 1 Sftüınde naëhtâošınenuntergang abzuschalten.

1 1"
í IFledermäuseíi 5 .-
= 1 .1\ ° 1 1

Die WKA ist im.2eitraum)_;oin'10. Mai. bis 30. September in der Zeit von 1 Stunde
vor!Sonnenuntergang2_l§„is«1" Stunde nach Sonnenaufgang bei den folgenden Witte-
rurígsbedingungen abzuschalten (gemessen als 10 Minuten-Mittelwerte):

j ı, ı

Iiı
"ETEQ:i

dgeschwindigkeit in Gondelhöhe unterhalb von 6 mls

hšmnpqerartur höher als 10 °C.

In\šie\s\er Genehmigung sind folgende Entscheidungen eingeschlossen:

~ Baugenehmigung nach § 73 Landesbauordnung Schleswig-Holstein,

- Zustimmung nach § 14 Luftverkehrsgesetz (LuftVG) einschließlich der Kräne
für die Errichtung der Windkraftanlage,

~ Naturschutzrechtliche Genehmigung nach § 9, 11 Landesnaturschutzgesetz
(LNatSchG) zum Ausgleich der Versiegelung des Grundstücks im Außenbe-
reich,

- Befreiung gemäß § 67 Abs. 1 BNatSchG für Knickbeseitigung,
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4.

ll

1.

1.1

1.2

äfi
3.

1.3:~.,\

- Wasserrechtliche Genehmigung gemäß § 23 LWG.

Verwaltungskosten

Die Erteilung dieser Genehmigung ist kostenpflichtig. Die Kostenentscheidung
ergeht in einem gesonderten Bescheid.

Nebenbestimmungen

Bedingungen
./Ar

Gemäß § 12 Absatz 1 BImSchG wird diese Genehmigung untepfolgenden Bedin-
gungen erteilt: „_ Q.

Erlöschen der Genehmigung Ä ,.-"":«
u\ w. ı ff. Ä;-' fi r'

Die Genehmigung eriieehi, wenn nicht innerheib ven zwei Jeh`rení*neeh.zfušieiiung
dieses Bescheides der Betrieb -der Anlage entsp<rec__:_hend der Genehmigung aufge-
nommen wird. \_

Diese Frist kann vor Ablauf auf Antrag verlängert wefdeinä

Diese Genehmigung ergeht unter der.-a:u_f_s"chiebenden Bedirigung, dass die An-
tragstellerin zur Einhaltung ihrer Büjckbauvåefpflichtung spätestens zum Baubeginn
eine unbefristete Sicherheit in I-.löhé von _55_,4.400,00 ê (Sicherheitsleistung) zu-
gunsten des Landes Schleswig3H_ólste_in_leistet und diese beim Landesamt für
Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) hinterlegt.

Mit den Bauarbeiten dfierst begonnen wferden, wenn das Landesamt für Land-
wirtschaft, Umwe__lt L_ijid.lä_iit:lliche Räume das Sicherungsmittel als geeignet aner-
kannt und die Aifnähme schriftlich bestätigt hat.

gi \ I

Bei der Auswäht der Sicheruhgtsad ist insbesondere die lnsolvenzfestigkeit des
Sicherungsmittel_s__zu gewädhiléisten. Die Sicherheitsleistung ist daher vorzugs-
weise durch ein`e„u`nbedin§té und unbefristete selbstschuldnerische, das heißt auf
diefšinrede der Voräusklage wird verzichtet, Bank-, Versicherungs-, Kautions- o-
der Konzernbürgschaft auf erstes Anfordern zu erbringen

Di'etKompen_§at_ion für erhebliche Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes er-
fglgt-gemäß Windkrafterlass durch eine Ersatzgeldzahlung nach § 15 Abs. 6
BNatSchG. Berücksichtigt ist bei der Berechnung der Ersatzgeldzahlung der Ein-
s`at_z“e_iner bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung (BNK). Für die WKA 2 ergibt
sicheiiıe Ersatzgeldzahlung von 182.640,41 Euro.

Das Ersatzgeld ist unaufgefordert spätestens zwei Wochen vor Beginn der Bau-
maßnahme auf folgendes Konto der Sparkasse Südholstein, DE 95 2305 1030
0000 0006 12 mit folgendem Hinweis „Ersatzgeldzahlung WKA 2: Landschaftsbild
6700214420215060002“ zu übeniveisen.

Das Ersatzgeld ist unaufgefordert mindestens 2 Wochen vor Zahlungseingang bei
der zuständigen Naturschutzbehörde über die Emailadresse naturschutz@sege-
berg.de anzukündigen.
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1.4

2.

2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.3

E

2.1.4

2.1.5

2.1.6

:Ã(H

Ä »ll

Bei möglichem Eisansatz und der Gefahr des Eisabwurfes ist die WKA in Ruhe-
stellung zu halten. Dazu ist die WKA mit entsprechend wirksamen Sensoren und
einer automatischen Abschalteinrichtung, die dem jeweiligen Stand der Technik
entspricht, auszurüsten.

Auflagen

Gemäß § 12 Absatz 1 BImSchG wird die Genehmigung mit folgenden Auflagen
verbunden:

Allgemeines i/.egK.
Dieser Bescheid oder eine Kopie des Bescheides sowie eine__/kgsfertig,L,i`ng der An-
tragsunterlagen ist den Genehmigungs-lÜberwachungsbehöifdên aufftlerlangen
vorzulegen. '\ \ X;

"s `\ \\›`i:-,.1 'P !,.f':P__. "

Folgende Sachverhalte sind dem Landesamt für Landwirtschaft,_l`:lmwelt@,uhd länd-
ı .. .. ¬ . . ı › \`_ H' _,= *;liche Raume unverzuglıch schriftlich mitzuteilen:/~\ \\`S

¬"1 "K ¬_r `

- der Baubeginn; -xx
`\ «_- die voraussichtliche Fertigstellung der Anlage spätestens vier Wochen vor der

Inbetriebnahme; 2 "»„;>_ ¬„,--¬. \- der Zeitpunkt der lnbetriebnah;n'_è«der Anlage, wobei die Mitteilung mindestens
eine Woche vor dem beabs_ich__tigten Zeitpunkt der Inbetriebnahme vorliegen

_ _ -=__ı xa r'muss, ._ ,.
- ein Wechsel der Anlagenbetreit`ieriñ'›;`

- Änderungen an _d„er_Rechtsform dei"Betreiberin.
"FF -l-_-'__`^\ `.\`. . . .Für diese Miüeiltinçíen sindtgie dieser Genehmigung als Anlage beigefügten For-

mulare zu verviıe'nden. 1
Spätestens der Mitteilung über die Inbetriebnahme ist dem LLUR, Regionalde-
zernat Südost in_,“I_`=übe_cl5,.ej,nê Bescheinigung über die amtliche Einmessung mit
folgenden Daten `~-- --f"

* i
il 0 den eingemessenen Koordinaten/ETRS89/UTM Koordinaten

0 der Höhe über Grund und
77"¬*†"'*der Gesamthöhe über NN.„._.___ .1 1'

______ __

»zu übermitteln. -

In`i.1`ei¶t*i'alb eines Jahres nach Einstellung des Betriebes ist die WKA zu demontie-
ren und das Fundament sowie die für die WKA installierte Infrastruktur zu beseiti-
gen.

Die Betreiberin der WKA hat ein Betriebshandbuch (Bedienungsanleitung und das
Wartungspflichtenbuch) des Herstellers an der WKA vorzuhalten. Auf Verlangen
ist dies der zuständigen Überwachungsbehörde vorzulegen.
Durch Sachverständige sind in regelmäßigen Intervallen wiederkehrende Prüfun-
gen an Maschine und Rotorblättern und auch an der Turmkonstruktion durchzu-
führen.
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2.1.7

2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3

.;^~
'<1 \-._ ~ * ~:

"- `\ -`"_'----_...-'2.2.43

Die Prüfintervalle ergeben sich aus der Typenprüfung und den darin enthaltenen
gutachterlichen“Stellungnahmen Auf Anforderung sind der zuständigen Bauauf-
sichtsbehörde die Prüfberichte zu übersenden.

Der Betreiber hat ein Wartungsbuch zu führen.

Immissionsschutz
Die Betreiberin hat der immissionsschutzrechtlichen Überwachungsbehörde un-
verzüglich jeden schweren Unfall, Schadensfall oder eine sonstige Störung des
bestimmungsgemäßen Betriebes der Windkraftanlage mit erheblichen Auswirkun-
gen wie z.B. den Austritt bedeutsamer Mengen an gefährlichen Stbffen mitzutei-

,_

len. f Ä' -
_.-' 1' :iv

.-1' ' /Innerhalb eines Jahres nach Inbetriebnahme der Windkraftanlagejst der Geneh-
migungsbehörde der Messbericht über die Schallemissionšmessüfng und_A§isiNer-
tung der genehmigten Anlage nach der Technischen Richtlinie<füi~Windehérgiean-
lagen, Teil 1: Bestimmung der Schallemissionswerte (FGW-Richtlin_ie'TR1), För-
dergesellschaft für Windenergie und andere Erneuerbare Energien `e.'\/. von einer
nach § 29b BImSchG bekannt gegebenen MessstélIe\vorzulegen.

s X-._ \
\ \

Die Bestätigung der Messstelle über die_ Annahme der Beaufiragung der Messung
ist der Genehmigungsbehörde innerhalb einer Frist von einem Monat nach Inbe-
triebnahme vorzulegen. zi

›' 1' . .1. i- ' ›'
-n ~ 1 1'

Bei der Abnahmemessung ist der__Betriebsbereich so zu wählen, dass die Wind-
geschwindigkeit erfasst wird, in dêr.dér'maximaIe Schallleistungspegel enivartet
wird. Ist dies nur bei Windgeschwindigkèiten über 10 mls in 10 m Höhe möglich,
so ist auf Verlangen__der_Genehmigungšbehörde die Abnahmemessung auch bei

- ¬›.Windgeschwindigkfeiten-übei¬._10 mls in 10 m Höhe durchzuführen.
,I .- §8

Die Gesamtunsicherheit bei`de_r Abnahmemessung soll ±1,0 dB(A) nicht über-
schreiten. Zur,Etmittlung vonıeíufiälligkeiten, wie beispielsweise die Tonhaltigkeit,
ist der gesamte Wjndgeschvirindigkeitsbereich als Beurteilungsbereich heranzu-
ziehen. "~›._„`_" ~- -ff. ff

.'f `*- -~ "'
Dié unter Auflage 2.2.2 genannte Abnahmemessung muss auch die Betriebszu-
stänide während der Abschaltung durch den Netzbetreiber (EisMan-Abschaltung
bz,l\ıiift.Al,eist_i_i_i1Agsr_eduzierung auf 0%) umfassen.

Sofern eine Uberschreitung in einer oder mehreren der unter lnhaltsbestimmung
"A_liN{. 2.1 festgesetzten Oktavschallleistungspegel LwA,okı festgestellt wurde, ist
eineårneute Schallausbreitungsrechnung nach dem lnterimsverfahren durchzu-
führen.

Bei dieser Neuberechnung ist die obere Vertrauensbereichsgrenze mit einem Ver-
trauensniveau von 90 % mit einer Messunsicherheit von on = 0,5 dB und einer
Unsicherheit des Prognosemodells von opmg = 1,0 dB durch einen Zuschlag von

insgesamt 1,28 taärog + aß = 1,43 dB zu berücksichtigen.
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2.2.5

2.2.6.

2.2.7

2.2.8

r"`\2.2.9
"v

2.2.10

Dabei ist der Nachweis zu führen, dass die Teilimmissionspegel aus der o. g.
Neuberechnung nicht größer sind als die prognostizierten lrrelevanz- und Tei-
limmissionspegel dieser Anlage des Schallgutachtens, welches zur Antragstellung
vorgelegt wurde und Bestandteil der Genehmigung ist.
Die Emission darf keine immissionsrelevante Tonhaltigkeit aufweisen. Falls im
Rahmen der emissionsseitigen Abnahmemessung eine geringe Tonhaltigkeit (KTN
= 2 dB) festgestellt wird, ist im Rahmen einer immissionsseitigen Abnahmemes-
sung deren lmmissionsrelevanz zu untersuchen. Dabei muss die Messung nur in
dem Windgeschwindigkeits-/Leistungs-lDrehzah[bereich erfolgen, bei dem emissi-
onsseitig die Tonhaltigkeit festgestellt wurde. Bei einer im Nahfeldffiachgewiese-
nen Tonhaltigkeit mit einem von KTN > 2 dB bei Frequenzen ;'3~k'l-lz kann aufei-
nen Tonzuschlag am Wohnhaus verzichtet werden, wenn imfšıfhissipnfsbericht
plausibel und nachvollziehbar dargelegt wird, dass die festgëstellteıffônhaltigkeit
aufgrund der z. B. hohen Luftabsorption für die maßgebliche`nl_lñ1rriissionsE§ife. _ _ _/,.1keine lmmissionsrelevanz hat. \\:\.2_,1'Jf:

-'J-\ ı - . 21,7 ..Geräuschverursachende Erscheinungen, die durch`*n{cht bestimmuhgsgemaßen
Betrieb, Verschleiß oder unvorhersehbare Ereignisse entstehen, sind unverzüg-

.R `

lich zu beseitigen. Sollten diese Geräusche tonhaltig odeiıimpulshaltig sein, ist die
WKA bis zur Reparatur nachts in der Zeitvon 22.00 bis '06.;00 Uhr abzuschalten.

_ x.f ,--e. 1,
Die WKA ist so zu errichten und zusbetreibíen, dass die Anhaltswerte des Beiblat-
tes 1 zur DIN 45680 „Messung,uñ_d Bewertung tieffrequenter Geräuschimmissio-
nen in der Nachbarschaft" inneårhaflb derihälchstgelegenen Gebäude in dem am
stärksten betroffenen Aufenthalts`r`au"ñ1,~_ftl'er Wohnzwecken dient oder eine ver-
gleichbare Schutzwürdigkeit besitzt, 'beigeschlossenen Fenstern und Türen nicht
überschritten werden..._.__

.- -¬.`_
' .1-'_-'¬ ..

Auf Anforderungfçfief zuständigen Ubeiwachungsbehörde für Immissionsschutz ist
der messtechnische Nachwèjs)der Nichtüberschreitung durch eine gemäß § 29b
BImSchG bekiiaırirıtgegebenešltšlessstelle für die Ermittlung von Geräuschen zu er-
bringen, die nic_ht›~i_rn Rahir;e11'der Antragstellung tätig war. Der Messbericht ist der
Uberwachungsbehördeıspätestens drei Monate nach Anforderung vorzulegen.
Die'~Festlegung der I\`/lê-'ssorte sowie der Messbedingungen haben in Absprache
miít-der Überwachungsbehörde zu erfolgen. Die Kosten hat der Betreiber zu tra-
gen;

; '¬~- ---›- „._.....,„ 4?

_E.)ıie,.-Betriebszustände der WKA sind zu protokollieren. Im Protokoll sind die Wind-
gesfchwindigkeit in Nabenhöhe, die Drehzahl, der Leistungseitrag und die Licht-
s`tärke_ in lux, jeweils in Abhängigkeit zur Uhrzeit, zu erfassen. Die Daten sind mit
deifgleichen Mittelungszeiträumen anzugeben, die auch für die Leistungskurve
verwendet wurden. '
Die Protokolle sind mindestens zwölf Monate durch den Betreiber vorzuhalten und
auf Verlangen der zuständigen lmmissionsschutzbehörde vorzulegen.
Sollte durch eine Fernübervvachung nur der Hersteller der WKA in der Lage sein,
Daten über die Betriebsweise der WKA abzufragen, so hat der Betreiber der An-
lage sicherzustellen, dass das LLUR die erforderlichen Daten vom Hersteller ge-
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2.2.11

2.2..12<1.

`\ \.

2.2.13

2.2.14

\1 ¬›.1

nannt bekommt. Es sind alle Daten, Parameter und Einstellungen über die Be-
triebsweise der WKA anzugeben, die für die klare Einstufung der beantragten
Leistungskennlinie notwendig sind.
Die WKA ist so zu betreiben und zu unterhalten, dass durch Abschaltmaßnahmen
erhebliche Belästigungen der Nachbarschaft durch periodischen Schattenwurf
verhindert werden. Die Beschattungsdauer der WKA, unter der Berücksichtigung
der Vorbelastung, darf an den im Einwirkbereich der WKA liegenden schutzbe-
dürftigen Räumen die lmmissionsrichtwerte (IRW) von

maximal 30 Minuten pro Tag
ı .f

und
/"
.-j ,

r _.

maximal 8 Stunden pro 12 Monate-:Q 5. ' „J
X' rf

nicht überschreiten. \`*=._\'
K .VFf L -. 1 `*~.

. ~_ .. _« -"

Dort, wo die Richtwerte aufgrund der Vorbelasturıgschon überschritten sind, darf
die WKA keinen zusätzlichen periodischen Schattenwurf mehr verursachen.
Für die Einstellung der Abschaltzeiten sind insbesonderedie WKA und lmmissi-
onsorte zu berücksichtigen, die in der Schattenwurfproghose (Kapitel 5 der An-
tragsunterlagen) angenommen bzwftintersüpht wurden.

Bei der Festlegung der genauen”/.itbschailtzjieiten ist die genaue Ausdehnung am
lmmissionsort (z. B. Fenster- oder Batkonflächen oder am Wohnhaus angren-
zende Terrassen) zu berücksichtigen und die zusätzliche Belastung durch weitere
WKA. " " ›..,

Die ermittelten Daten--zur`Sonnenscheindauer und Abschaltzeit sind von der Steu-
ereinheit über mindestens e(n\dahr zu dokumentieren; entsprechende Protokolle
sind auf Verlangen der zuständigen Behörde vorzulegen.

|2 ig
EDer Sensor eiñxertichtgesteuieften Abschalteinrichtung ist regelmäßig im Rahmen

der Senıicearbèiterhan der';WKA auf Verschmutzung und Beschädigungen zu
kontrollieren. Verschmutzungen und Beschädigungen sind unverzüglich zu behe-
benfi

i

lnlherhalb von 4 Wochen nach der Inbetriebnahme der Windkraftanlage ist der zu-
ständigen. Ciêhehmigungsbehörde die Installation einer Schattenabschaltungsau-
tcinàatik schriftlich zu bestätigen.
Ä`uf_An_forderung der Aufsichtsbehörde ist ein Nachweis durch einen Sachverstän-
dige`n'zu erbringen, dass die Schattenwurfabschaltautomatik fachgerecht instal-
liert und funktionsfähig ist und dass die erforderlichen Abschaltzeiten sicher ein-
gehalten werden. Der Untersuchungsumfang ist in Absprache mit der Aufsichts-
behörde abzustimmen. Die Kosten hierfür trägt der Betreiber.
Alle sichtbaren Windkraftanlagenteile, wie z. B. Rotor, Spinner, Nabe, Gondelge-
häuse oder Turm, sind mit mittelreflektierenden Farben und mit matten Glanzgra-
den zu versehen. Beispielsweise würde die Farbe Lichtgrau (RAL 7035) mit der
Glanzzahl kleiner 30 % (gem. ISO 2813) den Vorgaben entsprechen.
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Antragsteller WKN GmbH, Otto-Hahn-Str. 12 -- 16, 25813 Husum

Wolf
Hervorheben

Wolf
Hervorheben

Wolf
Hervorheben

Wolf
Hervorheben

Wolf
Hervorheben



I

fi.

2
2.2.15

2.2.16

2.3

2.3.1

2.3.1.1

2.3.1.2

2.3.2

2.3.2.1

fx
if `\„X

2.3.2.2

2.3.2.3

2.4

Lärm- und erschütterungsintensive Bauarbeiten sollten nur an Werktagen zwi-
schen 07:00 und 20:00 Uhr stattfinden.
Sollte die WKA vom Netzbetreiber im Rahmen der sogenannten EisMan Abschal-
tung vom Netz genommen oder reduziert werden, ist die WKA gemäß der Herstel-
lererklärung zu betreiben.

Abfallrecht
Neubaumaßnahmen
Sofern zur Befestigung der neuen Erschließungsstraßen und Stellplätze “Bau-
schutt" eingesetzt werden soll, sind die mit Erlass des Ministeriui1js'für Umwelt,
Natur und Forsten vom 30.04.1998 verbindlich eingeführten/Teíchniscghen Regeln
der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) vom 05.09.1995 - "A/nforderungen
an die stoffliche Venivertung von mineralischen Reststofien/Abfällen", in d_er;aktu-
ellen Fassung, zu beachten. Dies bedeutet u. a., dass z. B. Recyåljngsclfot-
ter/Bauschutt nur dann eingesetzt werden darf, wenn nachweisIich\`(Ai:iaI§ısel) der
für die geplante Einbauklasse maßgebende Zuo'rdñu__ngswert v. g. Technischer
Regel nicht überschritten wird. Der Einbau ist zudëmfsgfern eine Dokumentati-
onspflicht besteht, der Unteren Abfallentsorgungsbeh`öijde\des Kreises Nordfries-
land sowie dem Landesamt für Landwi_rtsc_haft, Umwelt üngltiländliche Räume
(LLUR) anzuzeigen. -¬ B.,
Die durch den Betrieb der Anlagehíanfalleitidtan Abfälle, wie z. B. Altöle, sind ord-
nungsgemäß zu entsorgen. Diåerforderlíchen Nachweise sind der Unteren Ab-
fallentsorgungsbehörde des Kreisesxóstholstein und dem Landesamt für Land-
wirtschaft, Umwelt und ländliche Räun1;e"a_uf Verlangen vorzulegen.

t, J,
,-1':----_.;`¬.

.I /7 _ .X
Rückbaumaßnahmen

rr Y 1* E

Die beim Abbiíucıh/Rückbau det Windkraftanlagen, Trafostationen, Zuwegungen
und Stellflächen'anfallende„níAbfälle sind entsprechend Kreislaufwirtschaftsgesetz
(KrWG) und unter:Beacht_ü'ng der Abfallsatzung des Kreises Segeberg, jeweils in
detiiurzeit gültigefi`Fass"üng, einer ordnungsgemäßen Verwertung/Beseitigung
zuzuführen. Hierbei sind insbesondere die Verordnung über Venivertungs- und
Beseitigungsnachweise (NachwV) in der Fassung der Bekanntmachung vom
17.06.-12002-(-BGBI. I Nr. 44 vom 03.07.2002 S. 2374), die Verordnung über die

\;"Ehtšorguñg"voh gewerblichen Siedlungsabfällen und von bestimmten Bau- und
Abbtuchabfällen (GewAbf\/) vom 19. Juni 2002 (BGBI. I Nr. 37 vom 24.06.2002 S.
1938)„jewei|s in der zurzeit gültigen Fassung, zu beachten.
Es ist hier vor allem auf die ordnungsgemäße Entsorgung von besonders überwa-
chungsbedürftigen Abfällen (Sonderabfälle), wie z. B. Trafoöle, Schmier- und Be-
triebsstoffe, zu achten. Die erforderlichen Nachweise sind der Unteren Abfallent-
sorgungsbehörde des Kreises Segeberg auf Verlangen vorzulegen.
Bei einer geplanten Verwertung des anfallenden Bauschutts (z. B. von den Fun-
damenten oder wiederaufzunehmender Zufahrten aus Recyclingschotter) sind
ebenfalls die v. g. Technischen Regeln der LAGA zu beachten und einzuhalten.

Baurecht
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2.4.1

2.4.2

2.4.3

2.4.4

2.4.5

2.4.6

1*«

2.5

2.5.1

2.5.2

2.5.3

Spätestens 6 Wochen vor Baubeginn sind die bautechnischen Nachweise voll-
ständig und prüffähig mit der vom Aufsteller der bautechnischen Nachweise unter-
schriebenen Anlage 2 bei der unteren Bauaufsichtsbehörde zur Prüfung vorzule-
gen. Die untere Bauaufsichtsbehörde beauftragt einen Prüfingenieur für Baustatik
mit der Prüfung und Ubenvachung.
Die geprüften Standsicherheitsnachweise (typengeprüften Statikunterlagen) ein-
schließlich Prüfbericht des Prüfingenieurs werden Bestandteil der Genehmigung
und sind bei der Bauausführung zu beachten. Die konstruktiven Abnahmen wer-
den vom Prüfingenieur durchgeführt und sind dort jeweils zeitgerecht zu beantra-
gen. _,-'§-

4 -

fx /I;
KDie Benennung und Erklärung der Aufstellerin/des Aufsteller; der bautechnischen

Nachweise, hier Statik (§ 69 Abs. 4 LBO) ist in 4-facher Ausfelrtigungbèim Kreis
Segeberg vorzulegen.

\ ' .' .f
Die temporären Baustraßen, Montage- und KranaufstellflächerfsèdQisíspätes-
tens 3 Monate nach Baufertigstellung vollständig,äurückzubauen üngiñ den Ur-
sprungszustand zurückzuführen, sofern diese nicšhtjiauerhaft per Baulast gesi-
chert sind. :kk

¬ \_`

BauleiterinlBauleiter --
Vor Baubeginn sind der Bauaufsichtšbéh'ö_rde Name und Anschrift der Bauleite-
rin/des Bauleiters schriftlich mitzuteilen. Bei_,èinem Wechsel dieser Person wäh-
rend der Bauausführung hat di`e\Mitteilung-hierüber unverzüglich zu erfolgen (§ 54
Abs. 1 Satz 3 LBO). '
Die Bauleiterin oder der Bauleiter mtüs`s`“'über die für ihre oder seine Aufgabe erfor-
derliche Sachkunde urg_Erfahrung verfügen. Verfügt sie oder er auf einzelnen
Teilgebieten nicht übfer--diefeilforderliche Sachkunde, so sind geeignete Fachbau-
Ieiterinnen oder'tšächbauleitgf-heranzuziehen (§ 57 Abs. 2 LBO).

I . i
Mit der Baubegihnanzeige ist der unteren Bauaufsichtsbehörde eine geeignete
Person zu berlerinen, die die,Ümsetzung des Brandschutznachweises und der
brantlschutztechnischen Auflagen während der gesamten Bauzeit eigenverant-
worttich überwacht (Piüfsachverständige für Brandschutz, Fachplaner für den
Vorbeugenden Brandschutz sowie andere Sachverständige, die einschlägige Er-
fahrjungen im Vorbeugenden Brandschutz vonriıeisen können; § 78 Abs. 4 LBO).
Fihd_ët'§iiiähren_d der Bauzeit ein Personenwechsel statt, ist die untere Bauauf-
`sictitsbehördë umgehend zu benachrichtigen.
\ r

Bratidschutz

Die beschriebenen Maßnahmen für WKA-Plattform SG 5.X/ SG 4.X sind umfas-
send umzusetzen.

f

Die Auslösung der Rauchmelder innerhalb der Windkraftanlage ist an eine ständig
besetzte Stelle weiterzuleiten. Diese vorgenannte Stelle ist der Brandschutz-
dienststelle vor Baubeginn mitzuteilen.

Die Zufahrt einschließlich einer Bewegungsfläche ist gemäß den Musterrichtlinien
für Flächen der Feuenıvehr herzustellen.
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2.5.4

2.5.5

2.5.6

2.5.7

2.5.8

2.6

2.6.1

2.6.2

2.6.3

9,<Ì
\.

Für die Windkraftanlage sind Feuerwehrpläne in Anlehnung der DIN 14095 in Ab-
stimmung mit der Brandschutzdienststelle anzufertigen- Es ist mindestens ein
Übersichtsplan mit Darstellung aller WKA, Detailpläne der einzelnen Anlagen so-
wie eine Objektbeschreibung anzufertigen. Die Feuerwehrpläne sind mit der
Brandschutzdienststelle des Kreises Segeberg abzustimmen.

An gut sichtbarer Stelle ist an den WKA und im Übersichtsplan die Rufnummer ei-
nes Ansprechpartners anzubringen.

Um bei einer Schadensmeldung eine eindeutig verwechslungsfreie Zuordnung zu
ermöglichen, ist eine individuelle Kennzeichnung jeder WKA in sinrjvoller Größe
und Höhe anzubringen und in den Feuerwehrübersichtsplan ztvübernehmen.

_/ Y ff)../ ,..
Die Abnahme und die wiederkehrende Prüfung der BIitzsQhüt_zanlage,sind durch
eine Fachfirma durchzuführen. `\:*-„fíj r„-fg"

Die ordnungsgemäße Bauausführung hrnsiohriioh des Brsndso`hutfze,s_.ii;infvon der
unteren Bauaufsichtsbehörde - Sachgebiet Branxdsghutz ~ übeMäc_ht-'(§ 78 Abs.
4 Satz 2 LBO). Mindestens drei Wochen vor Inbetriebnahme ist ein abschließen-
der Überwachungstermin festzulegen (Frau Genz TèI.,;045\51/951-9507).

'xx ,_
Naturschutz *J

/„_
`~

. \

1'\..
Q ›ı

.M

"¬r., ~\`\›¬....-
_"-_..-›~"'

Allgemeines

Der Baubeginn ist der UNB des Kreises';_Segeberg anzuzeigen.

.Dokumentation durch den Betreibetfy {:~.\
._ '\ `*_.¬

Die zur Ubenriıachupg-der¬E\inhaltung vo`n*naturschutzfachlichen Bestimmungen
der Genehmigung,nöt\Yiıendtgen Daten sind zu erheben und vorzuhalten. Die Da-
ten müssen jedefzeit abrufbarxlšsein. Die geforderten Daten sind bei Anfrage einzu-
reichen, sodasstsie von der Übemachungsbehörde kontrolliert werden können.

\ ix._ .f
Bauzeitenregelungen __ ,.-1"

Alle'ííBautätigkeitei1`däíifiter fallen die Baufeldfreimachunglbauvorbereitende
Måßnahmen, der Wege- und Fundamentbau, sowie die Errichtung der WKA
sellfst finden außerhalb der Brutzeit der Boden- und Gehölzbrüter, also außer-
h§tlb:`§_;e;s:Zeitraums vom 1. März bis 15. August statt. Gehölzschnittmaßnahmen

\:`sii'i§l in de_FZëit vom 1. Oktober bis zum 28.129 Februar eines Jahres durchzufüh-
ren;

Abviieitzhungen vom Bauzeitenfenster sind nur mit vorheriger schriftlicher Zustim-
mung der UNB zulässig. Sofern aus belegbaren Gründen die Einhaltung der Bau-
zeitenregelungen nicht möglich ist, sind der UNB zum einen die 'betriebsbedingten
Gründe durch die Antragstellerin darzulegen, zum anderen ist durch eine fachlich
qualifizierte Umweltbegleitung darzustellen, wie Besatzkontrollen und Vergrä-
mungsmaßnahmen durchzuführen sind. Flächenversiegelungen sind nur entspre-
chend der Vorgaben des Landschaftspflegerischen Begleitplans (LBP) zulässig.
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Anlaqebedingte Regelungen

2.6.4 Der Mastfußbereich der WKA ist um den Turmfuß herum entsprechend der Anga-
ben im LBP zehn Meter zu schottern.

Sonstige Regelungen

2.6.5 Die temporären Lagerflächen sind von Knicks so entfernt anzulegen, dass weder
Knickwälle noch Gehölze beschädigt werden. Nach Abschluss der Bauarbeiten
sind sie rückgängig zu machen. Zum Schutz der Knicks sind vor Beginn der Bau-
maßnahmen Schutzzäune, entsprechend den Darstellungen im LBP, in Abstim-
mung mit der Biologischen Baubegleitung, aufzustellen.

»*'{"-ı vv' -ııı2.6.6 Auf die Bepflanzung von Zuwegungen zur WKA ist zu verzi,chteh, urn-'hier keine
neuen potenziellen Nahrungsquellen für Fledermäuse zu šchiaffen'-',~›' I.-";

¬`9 Ä, _' ___." ir,
k. , .

2.6.7 Die Beleuchtung, sowohl im Gondelbereich, als auch im Eingångsbereicrhdes
Standfußes ist möglichst gering zu halten, um nicht Insekten und d§i_in,it"Fleder-
mäuse anzulocken. _` \_

.'\Eingriffsbilanzierung `-
.̀_ ,

2.6.8 Für die Beeinträchtigungen des Naturrhaüshalts durch die' ergibt sich ent-
sprechend der Berechnung nach Vorgabe des Windkrafterlasses ein Ausgleichs-
bedarf zur Kompensation. Zusätzlicher Ausgleichsbedarf entsteht für Beeinträchti-
gungen durch ErschließungsmäßnahmefifKranstellflächen und Eingriffe für Gra-
benquerungen.

'._ ~

Die erforderliche Kompensationsfläche`*fü'fi;die WKA beträgt 28.422,10 m2. Für Er-
schließungsmaßn_ah_n†1_er`1`,`Kranstellflächeh und Grabenquerungen entsteht ein zu-
sätzlicher Ausg,Ie'jchtsbedårf\_'\7q_n 5.421,96 m2, Dies ergibt insgesamt einen Kom-
pensationsbedarf von 33.844 05 m2.ı

iii 1:'

Der aus den Vorgaben resultierende Kompensationsbedarf für erhebliche Beein-
trächtigungen des Naturhaushalts in der Größenordnung von insgesamt 53.921
Ökofrunkten (WKÄ"1'und`2) erfolgt über das Ökokonto von Herrn Hans-Jürgen
Th'a§/sen aus Stadum (Kreis Nordfriesland) mit dem Aktenzeichen 67.30.3-11/16.
Deri'Gestattungsvertrag liegt vor. Somit geht die Kompensationsverpflichtung dau-

`\__erhäft auf-denQkokontobetreiber über.

\`~.Bedarfsqesteuerte Hinderniskennzeichnung

2.6.9 S5llte:n in Zusammenhang mit der Ausführung der bedarfsgesteuerten Hindernis-
kennzeichnung (BNK) über die beantragten WKA hinaus bauliche Anlagen und
Erschließungsmaßnahmen erforderlich werden, so sind diese Eingriffshandlungen
über die bestehende Genehmigung nicht abgedeckt und wären daher gesondert
und rechtzeitig vor Baubeginn bei der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises
Segeberg zu beantragen. Die derzeit zuständige Ansprechpartnerin ist

Frau Hempen (Tel. 04551-9519774, Email: Doris.Hempen@segeberg.de).
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1.

2

Eingriffsbilanzierunq Anlieferungsroute
›

2.6.10 Die Anlieferungsroute steht bisher nicht abschließend fest. Vor Durchführung des
Transportes ist der UNB des Kreises Segeberg die abschließende Eingriffsbilan-
zierung zur Genehmigung nachzureichen. Hierbei sind insbesondere auch für den
Transport der WKA-Teile entstehende Knickbeeinträchtigungen zu berücksichti-
gen.

Eingriffsbilanzierung Leitungsbau

2.6.11 Beim Bau der internen Kabeltrasse kommt es nicht zu erheblichen_,.kompensati-
onsbedürftigen Eingriffen. Eine abschließende Eingriffs- lAusglei§hšbilanzierung
zum erforderlichen Externen Leitungsbau liegt bisher nicht v/orf,.ie Genehmigung
erheblicher Beeinträchtigungen durch den externen Leiturlgsbfau ist.-vfof Durchfüh-
rung der Arbeiten gesondert bei der UNB des Kreises Segeb,`e'rg_.ziufbeanttagên.

Bodenaushub \`*~\*\V_f'_'

2.6.12 Der anfallende Mutterboden ist gesondert zwiscñetfzp lagern und f\üf'!Zwecke der
oberflächennahen Rekultivierung zu verwenden. Das Verbringen von anfallenden
Bodenmassen auf Flächen außerhalb der Vorhabenflächert, z.B. den umliegen-
den landwirtschaftlichen Flächen, nicht-zulässig. Der Verbleib von überschüssi-
gem, abzufahrenden Boden ist de;.L1NB“nact1zuweisen.

.~ ı- e ıl
_ .1 J' ff. '

ßißêifiš \_ '\ ,1 ,/6
2.6.13 Die zur Realisierung des Vorhabe`ns:\`é'rfförrderllche Rodung von 102 m Feldhecke

ist durch die Neuanlage von 204 m Feldhecke zu kompensieren. Zudem ist die
Entfernung eines Überhälters notwendig±..Zur Kompensation sind 5 Ersatzbäume
(Mindeststammumfang-12714, cm) neu zu pflanzen. Drei Bäume werden am Bach
westlich der 2 als Überhälter auf dem Knick westlich derWKA 1 ge-
pflanzt. Die Anpflanzungen sjntrl dauerhaft zu erhalten und vor Verbiss oder me-
chanischer Zešgstgrung zu sgrttitzen. Ausfälle sind in der folgenden Pflanzperiode
zu ersetzen. *-\ \.______.-1 „f“
Bej..dem Überhälter-könntet es sich um einen Quartierbaum für Fledermäuse han-
deglnl Untersuchungen dazu sind zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Stellung-
nz-aâfhjrıe noch nicht angeschlossen. Sollte sich herausstellen, dass es sich um ei-

X.-.,` nenlgtiartierbaum handelt, sind entsprechend den Festsetzungen im LBP, Ersatz-
\._qüär;tiere_@f_`gTaeigneten Standorten in unmittelbarer Umgebung anzubringen. Die

\..3 Maßnahmen sind mit der UNB des Kreises Segeberg abzustimmen.
"\_ \

'\` `›.`

Deraíis dem Vorhaben resultierende Kompensationsbedarf für erhebliche Beein-
trächtigungen des Naturhaushalts durch die Errichtung der WKA 1 und 2, in der
Größenordnung von insgesamt 270 Knickmetern erfolgt über die Knickökokonten
von Herrn Jörg Schiller mit den Aktenzeichen 670022.8540.1405.19-0001 und
670022.8540.1405.21-0002. Der Gestattungsvertrag liegt vor. Somit geht die
Kompensationsverpflichtung dauerhaft auf den Ökokontobetreiber über.
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2.6.14

2.6.15

2.7

2.7.1

f`^-„_
xíx '\

'\
\

"¬ .

2.7.2

ArtenschutzlEingriffsregelung/Biotopschutz

Die in den Antragsunterlagen mit dem Landschaftspflegerischen Begleitplan zu
dem Vorhaben (LBP, BHF Landschaftsarchitekten GmbH; Stand: Februar 2022)
dargestellten Schutz-, Gestaltungs-, Vermeidungs-, Minimierungs- und Kompen-
sationsmaßnahmen, sowie Ersatzgeldzahlungen sind unter Beachtung der unter
A I 2.2 genannten lnhaltsbestimmungen, sowie der o.g. Nebenbestimmungen in-
haltlich vollumfänglich umzusetzen.

Für das Vorhaben ist, zur Gewährleistung einer naturschutzfachlich- und rechtlich
sachgerechten Bauabwicklung, eine ökologische Baubegleitung (_Ö_BB)von einer
fachkundigen Person durchführen zu lassen. Die fachkundige/Píšršon ist der zu-
ständigen Genehmigungsbehörde spätestens 4 Wochen vorflåaubeginnischrifilich
zu benennen. Die Qualifikation der Person ist nachzuweiséníilßufgabe der tjkolo-
gischen Baubegleitung ist die Überwachung und Dokumentàtip`n”_dér genehmi-
gungskonformen Umsetzung der erforderlichen Landschaftspflegêrischen'Maß-
nahmen einschließlich der Schutz-, Gestaltungs;,fVermeidungs-,Mtıntmierungs-,
und Kompensationsmaßnahmen. Betriebsbeding`te` Regelungen (Abschaltma-
nagement), sowie Kompensationsmaßnahmen übe? Qkokonten sind nicht Inhalt
der entsprechenden Baubegleitung. Die fachkundige Pe[s`or_i hat einen Abschluss-
bericht hinsichtlich der frist- und sachgerechäten Durchführung der festgestellten
Maßnahmen zu erstellen und der__„G§:~nehrhjg;Lingsbehörde spätestens 4 Wochen
nach Fertigstellung des Vorhabens, bzw.),vr;›r Inbetriebnahme der Anlage zu über-
reichen. Es ist eine schriftliche Zuštirrımüng der UNB einzuholen.

Arbeitsschutz ` . "

Die Errichtung der genehmigten Winderiefgieanlage ist spätestens zwei Wochen
vor Baubeginn forn1lo`s ä`nz_u`zeigen. In diesem Zusammenhang wird darauf hinge-
wiesen, dass die Bautätigkeíten bereits mit den vorbereitenden Arbeiten (z. B.
Wegebau, Kafiaglbau) beginnen. Die Anzeige ist an die Staatliche Arbeitsschutz-
behörde bei deriLI`nfallkassJeí[,\lord zu richten und enthält folgende Informationen:

. "-. v -~ - Ä J;° ____Genehmigungsnummer,

° ; Ort der Baustelle

ame, Anschrift der Bauherrinldes Bauherrn

Ü“ Name, Anschrift derldes Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinatorin/s
\._ `

. 1.

- "--Beginn, Dauer und grober Zeitplan der Arbeiten
¬, _

Falls für die Errichtung eine Vorankündigung gemäß § 2 Abs. 2 Baustellenverord-
nung erforderlich ist und diese fristgerecht der Staatlichen Arbeitsschutzbehörde
bei der Unfallkasse Nord zugesandt wird, können die o. g. Informationen mit der
Vorankündigung mitgeteilt werden.

Die Inbetriebnahme der genehmigten Windenergieanlage ist spätestens acht Wo-
chen nach Inbetriebnahme formlos anzuzeigen. Die Anzeige ist an die Staatliche
Arbeitsschutzbehörde bei der Unfallkasse Nord zu richten und enthält folgende
Informationen:
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~ Genehmigungsnummer,

- Name, Anschrift der Betreiberin/des Betreibers,

~ eingemessene Koordinaten,

~ eindeutige Kennzeichnung der Windenergieanlage an der Außenfassade,

- Datum der Inbetriebnahme.

2.7.3 Jeder Betreiberwechsel ist der Staatlichen Arbeitsschutzbehörde bei der Unfall-
kasse Nord spätestens zwei Wochen vor Betreibenivechsel formlc_;,s:__anzuzeigen.
Die Anzeige enthält folgende Informationen: _..-ff'

/ff ~`
.«' ,fı ,. . ___/ _:,›~ __; _/Genehmigungsnummer, __, _« __

. . . . .` "fa ff ..-1” .P~ Name, Anschrift der vormaligen Betreiberin/des vormaligen Betreıbersfg
«.__`__ \_____ __!! _. ._ . .ff

- Name, Anschrift der zukünftigen Betreiberin/Betreibers, `\
\ xy;

- Datum des Betreiberwechsels. \\
=

2.7.4 Jeder Tausch von Großkomponenten ist der Staatlichèn_Arbeitsschutzbehörde bei
der Unfallkasse Nord spätestens zwe1.Wochen vor Umsetzung anzuzeigen und
enthält folgende Informationen: __,.f"'_i.--"`\», (

_- __ 1 _
. i. ' ,= ›

' Genehmigungsnummer, -1'; f, „f`__.›-1
. , _ ,

- Name, Anschrift der Betreiberfi1ld`és"Betreibers,
\. 'v 2

`\ '-_~. .__

- Beschreibung des Vorhabens (Kompginente, Verfahrensweise),
.-`-:ırä v__"'-.`

- Beginn, Dauer`,iJnd'Zeitpl'ari der Arbeiten.
.5 __; \_

- .=f

2.7.5 Der Rückbau genehmigtërš.Windenergieanlage ist spätestens zwei Wochen
vor Beginn de`r_R_ückbauarbeit_en formlos anzuzeigen. Die Anzeige ist an die
Staatliche Arbeitšschutzbehöide bei der Unfallkasse Nord zu richten und enthält
folgende lnformätioniè-*nT.'«"'

I
- Genehmigungsnummer,

- _i brtoier Baustelle,, .
5 5-' _a..¬.„_______f'{.r"!^ii">

_/

I//P

'.111\` 1 _Name, Anschrift der Bauherrinldes Bauherrn,

-\-išlapie, Anschrift der/des Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinatorinls,
“RF

~ Kurzbeschreibung der Rückbaumethode,
~ Beginn, Dauer der Arbeiten.

Falls für den Rückbau eine Vorankündigung gemäß § 2 Abs. 2 Baustellenverord-
nung erforderlich ist und diese fristgerecht der Staatlichen Arbeitsschutzbehörde
bei der Unfallkasse Nord zugesandt wird, ersetzt diese die geforderte Anzeige.
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2.8

2.8.1

2.8.2

2.8.3

2.8.4

2.8.5

2.8.6

2.8.7

2.8.8

,_
/i \_
'*- 1\" \

'-1. \
"-_

2.8.9

Luftverkehr - zivil

Die Ausführung der Tages- oder Nachtkennzeichnung hat entsprechend der All-
gemeinen Verwaltungsvorschriften zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen
(AVV vom 30.04.2020 BAnz AT B4) zu erfolgen.

Die Tages- und Nachtkennzeichnung ist bereits während der Bauphase bei Über-
schreiten von 100 m über Grund sicher zu stellen.

Bei Ausfall der Befeuerung ist sicher zu stellen, dass für die Unterbrechung der
Befeuerung ein Zeitraum von zwei Minuten nicht überschritten wird._

Die dauerhafte Stromversorgung für die Befeuerung ist durch_,\/_çI›,rl"ialte__,r1„_ ausrei-
chender technischer Einrichtungen bzw. Festlegen entspre,cl§'erider_\_/erfahren und
Abläufe sicherzustellen. Das entsprechende Konzept für die.Ersatz”str'omver_s`o&
gung ist der Luftfahrtbehörde 4 Wochen vor Errichtung der Wtntíkråftanlagfeñi vot-

., \ _f .
zulegen. \,_

.A Kf `. \ _-'
Für die Sichtvveitenmessung zur Reduzierung dèr.__NennIeistung der`Befeuerung
sind nur anerkannte Geräte bei Einhaltung der Vorgaben aus der Allgemeinen
Venrvaltungsvorschrift zulässig. Insbesondere ist daraüf zuxachten, dass bei Wind-
energieanlagen-Blöcken der Abstand zwischen einer Windenergieanlage mit
Sichtweitenmessgerät und Windeitefgiéänlagen ohne Sichtweitenmessgerät ma-
ximal 1.500 m betragen darf. __ - 'í " __.i__f

1 `s μ'

Die für die Veröffentlichung erfoiderlich`en"Vermessungsdaten sind durch eine
amtliche Vermessung zu ermitteln ündsowohl der Luftfahrtbehörde als auch der
DES (Deutsche Flugsicherung Gmbl-l);..A'z, SH 10250-a Postfach 1243, 63202
Langen, unverzüglichigpätestens jedoch`°í4 Wochen nach Errichtung der Wind-
kraftanlagen, vgriulêgen'_`\,_ "›._

Kräne für die Eirfichtung der`i_/Ilindkraftanlagen brauchen nicht erneut vorgelegt
werden. Die Zustjmmung nach' §14 LuftVG gilt hiermit als erteilt. Auflage 2.8.2 gilt
entsprechend. \_ "~~„„ „--“_,«"

Auštfzivilen Hindernišgriünden und militärischen Flugbetriebsgründen bestehen ge-
ge'n_-idle Errichtung der Windkraftanlage mit einer max. Höhe von 225 m. ü. NN
(20,00 m ü. Grund) keine Einwendungen, wenn eine Tages- und Nachtkennzeich-

Xnting gem†ä_ßf†C_lër „Allgemeinen Venıvaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luft-
] _

„fahrthindernissen (A\/\/; NfL 1-2051-20 vom 24.09.2020)“ angebracht und eine
Veröffentlichung als Luftfahrthindernis veranlasst wird.

- -
"- u

Da eine Tageskennzeichnung für die Windkraftanlage erforderlich ist, sind die
Rotorblätter der Windkraftanlage weiß oder grau auszuführen; im äußeren Be-
reich sind sie durch 3 Farbfelder von je 6 m Länge [a) außen beginnend mit 6 Me-
ter orange - 6 Meter weiß - 6 Meter orange oder b) außen beginnend mit 6 Meter
rot - 6 Meter weiß oder grau - 6 Meter rot] zu kennzeichnen. Hierfür sind die Farb-
töne verkehrsweiß (RAL 9016), grauweiß (RAL 9002), lichtgrau (RAL 7035),
achatgrau (RAL 7038), verkehrsorange (RAL 2009) oder verkehrsrot (RAL 3020)
zu verwenden. Die Venriıendung entsprechender Tagesleuchtfarben ist zulässig.
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2.8.10

2.8.11

2.8.12

2.8.13

2.8.14

2.8.15

2.8.16

Ä

Aufgrund der beabsichtigten Höhe der Windkraftanlage ist das Maschinenhaus
auf halber Höhe rückwärtíg umlaufend mit einem 2 Meter hohen orangelroten
Streifen zu versehen. Der Streifen darf durch grafische Elemente undloder kon-
struktionsbedingt unterbrochen werden; grafische Elemente dürfen maximal ein
Drittel der Fläche der jeweiligen Maschinenhausseite beanspruchen.

Der Mast ist mit einem 3 Meter hohen Farbring in orangelrot, beginnend in 40 Me-
ter über Grund oder Wasser, zu versehen. Bei Gittermasten muss dieser Streifen
6 Meter hoch sein. Die Markierung kann aus technischen Gründen oder bedingt
durch örtliche Besonderheiten versetzt angeordnet werden. Ä

Am geplanten Standort können abhängig von der Hindernissituašio/n ergänzend
auch Tagesfeuer (Mittelleistungsfeuer Typ A, 20 000 cd, gemåafßl lCAO'Änhang 14,
Band I, Tabelle 6.1 und 6.3 des Chicagoer Abkommens) g'ef6,ı1dert.ijieíden,jNenn
dies für die sichere Durchführung des Luftverkehrs als notufendigftérachtetíuiid.
Das Tagesfeuer muss auf dem Dach des Maschinenhauses gëd§`pp$lt«iñštallien
werden. Außerhalb von Hindernisbegrenzungsfläche-n an Flugplätzen' darf das Ta-
gesfeuer um mehr als 50 m überragt werden. "\\¬~.\

\ \

Die Nachtkennzeichnung von Windenergieanlagen`mit`eir1er max. Höhe von bis
zu 315 m ü. GrundNVasser erfolgt durçh..Eeuer W, rot oder,Feuer W, rot ES.

' 1
In diesen Fällen ist eine zusätzlicjıefí-lindernisbefeuerungsebene, bestehend aus
Hindernisfeuer (ES), am Turm aüffder halbeh Höhe zwischen GrundNVasser und
der Nachtkennzeichnung auf dem`%Ma,sc_hiñenhausdach erforderlich. Sofern aus
technischen Gründen notwendig, kannfbei der Anordnung der Befeuerungsebene
um bis zu 5 Meter nach oben/unten abgewichen werden. Dabei müssen aus jeder
Richtung mindestens-zwei.Hindernisfeuèrišíchtbar sein. Ist eine zusätzliche lnfra~
rotkennzeichnung§(AW,`Arı`lj`ang 3) vorgesehen, ist diese auf dem Dach des Ma-
schinenhausesfañzubringen-=`

i i i 1
Es ist (z. B. duxråh Doppelung „der Feuer) dafür zu sorgen, dass auch bei Stillstand
des Rotors sowi§`b„ei mit1„_eifıe'r Blinkfrequenz synchronen Drehzahl mindestens
einfeuer aus jeåer..RiEht?u`Fıg sichtbar ist.

f 5
Der;Einschaltvorgang erfolgt grundsätzlich über einen Dämmerungsschalter ge-
mäß der AW, Nummer 3.9.,f a.,_†_„___,__W_

; .

`-D¶as`.IFeuer-W,"rot"bzw. Feuer W, rot ES sind so zu installieren, dass immer min-
`\destens ein Feuer aus jeder Richtung sichtbar ist. Gegebenenfalls müssen die

2.8.18

Feuer._gedoppeit, jeweils versetzt auf dem Maschinenhausdach - nötigenfalls auf
Aufštähderungen - angebracht werden. Dabei ist zu beachten, dass die gedoppel-
ten Feuer gleichzeitig (synchron blinkend) betrieben werden. Das gleichzeitige
Blinken ist erforderlich, damit die Feuer der Windkraftanlage während der BIink~
phase nicht durch einen Flügel des Rotors verdeckt werden.

Die Blinkfolge der Feuer auf Windenergieanlagen ist zu synchronisieren. Die Takt-
folge ist auf 00.00.00 Sekunde gemäß UTC mit einer zulässigen Null-Punkt-Ver-
schiebung von ± 50 ms zu starten.
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2.8.19

2.8.20

2.8.21

2.8.22

2.8.23

2.8.24

r“-
\ \X

K

2.8.25

2.8.26

\`\:

`Ein'e Reduzierung der Nennlichtstärke beim Tagesfeuer und „Feuer W, rot", Feuer

Für die Ein- und Ausschaltvorgänge der Nachtkennzeichnung bzw. Umschaltung
auf das Tagesfeuer sind Dämmerungsschalter, die bei einer Umfeldhelligkeit von
50 bis 150 Lux schalten, einzusetzen.

Bei Ausfall der Spannungsquelle muss sich die Befeuerung automatisch auf ein
Ersatzstromnetz umschalten.

Mehrere in einem bestimmten Areal errichtete Windenergieanlagen können als
Windenergieanlagen-Blöcke Zusammengefasst werden. Grundsätzlich bedürfen
nur die Anlagen an der Peripherie des Blocks, nicht aber die innerhalb des Blocks
befindlichen Anlagen einer Kennzeichnung durch Feuer für die `l;ag:es- und Nacht-
kennzeichnung. Überragen einzelne Anlagen innerhalb eines Blocks signifikant
die sie umgebenden Hindernisse, so sind diese ebenfalls zu ~l§eñnze_i„chñen. Bei
einer Gefahr für die Sicherheit des Luftverkehrs untersagtfdiézustähdige Luft;
fahrtbehörde die Peripheriebefeuerung und ordnet die Befeüerunfgèller Anlagen.

i a \_ 1 if1 ~. ' .r.`_ _'

Bei Feuern mit sehr langer Lebensdauer des Leuchtmittels (z. BKf*L_ED)_,k'ånn auf
ein „redundantes Feuer” mit automatischer Ums'ch'alttıng verzichtetwêrden, wenn
die Betriebsdauer erfasst und das Leuchtmittel bei'E`rı"eichen des Punktes mit 5 %
Ausfallwahrscheinlichkeit getauscht wird. Bei Ausfall `de_s`Eeuers muss eine ent-
sprechende Meldung an den Betreiber erfolgen.

" \

Störungen der Feuer, die nicht sqfoirrbehdåbèn werden können, sind der NOTAM-
Zentrale in Langen unter der Rxufnuımmer-0,6103-707 5555 oder per E-Mail
notam.office@dfs.de unverzüglich bekannt zu geben. Der Ausfall der Kennzeich-
nung ist so schnell wie möglich zuxbeheben. Sobald die Störung behoben ist, ist
die NOTAM-Zentrale unverzüglich davon in Kenntnis zu setzen. ist eine Behe~
bung innerhalb von zwei-W_ochen nicht möglich, ist die NOTAM-Zentrale und die
zuständige Genei§migüñ'gsliehörde, nach Ablauf der zwei Wochen erneut zu infor-
mieren. 5" `*=, \f * 2 lFür den Fall einer Störung deyprimären elektrischen Spannungsversorgung muss
ein Ersatzstrorñversorgurıgskonzept vorliegen, das eine Versorgungsdauer von
mindestens 16 Stundeñlgéwährleistet. Der Betrieb der Feuer ist grundsätzlich bis
zug? Wiederherstellung der Spannungsversorgung sicherzustellen. Die Zeitdauer
de_r Unterbrechung zwischen Ausfall der Netzversorgung und Umschalten auf die
Efsåtz_st_r9n1versorgung darf 2 Minuten nicht überschreiten. Diese Vorgabe gilt
nircht--für-die„lníarotkennzeichnung.

W`,`\r.št:ES ist nur bei Verwendung der vom Deutschen Wetterdienst (DWD) aner~
kannten meteorologischen Sichtweitenmessgeräten möglich. Installation und Be-
trieb haben nach den Bestimmungen des Anhangs 4 der allgemeinen Verwal-
tungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahıthindernissen zu erfolgen.

Die in den Auflagen geforderten Kennzeichnungen sind nach Erreichen einer Hin-
dernishöhe von mehr als 100 m ü. Grund zu aktivieren und mit Notstrom zu ver-
sorgen.
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2.8.27 Sollten Kräne zum Einsatz kommen sind diese ab 100 m ü. Grund mit einer Ta-
' geskennzeichnung und an der höchsten Stelle mit einer Nachtkennzeichnung

2.8.28

2.8.29

I/=«.`h

*gu \

2.s.é;o._`
`vor'rı„_30.04.2020 (BAnz AT B4) ist die Nachtkennzeichnung mit einer dauerhaft ak-

2.8.31

(Hindernisfeuer) zu versehen.

Da die Windkraftanlage aus Sicherheitsgründen als Luftfahrthindernis veröffent-
licht werden muss, sind

1. mindestens 6 Wochen vor Baubeginn das Datum des Baubegínns und

2. spätestens 4 Wochen nach Errichtung die endgültigen Vermessungsdaten
zu übermitteln, um die Vergabe der ENR-Nummer und die egıdgültige Veröf-
fentlichung in die Wege leiten zu können. „»:';«"'

.f' „~
Diese Meldung der endgültigen Daten umfasst dann die folgšndenfietailsz
a. DFS-Bearbeitungsnummer Ä _,.~-",f" /t
b. Name des Standortes `-„_\~f'f,›*"' ,f
c. Art des Luftfahrthindernisses `“~.:`\`
d. Geogr. Standoıtkoordinaten [Grad, Min. undSek. mit Angab7e,d`es"'¶

Bezugsellipsoids (Bessel, Krassowski oder WGS 84 mit einem”
GPS-Empfänger gemessen)] \"\„;"*-___

e. Höhe der Bauwerksspitze [m ü. Grund] `“~."`~,
f. Höhe der Bauwerksspitze [m ü.iNNÃHö\hensystem: Dlfll-IN 92]
g. Art der Kennzeichnung [ßesçhígeibuñgjš
h. Ansprechpartner, die eineçn 'Aüsfall deräßefeuerung melden bzw. für

die Instandsetzung zuständig"sjn§1 Angaben mit Anschrift und Tele-
fonnummer). "^\ .;_

/;1 /"wk
~ -›1 J¬ |-

BNK

Soll die Aktivierungfder-Nachtkennzeichnung bedarfsgesteuert erfolgen, sind der
Luftfahrtbehördëífólgende U_rıt<_=í~rIagen vorzulegen:

I; fl \^ |

Nachweis derjßaumusterprüffuing gemäß Anhang 6 Nummer 2 der AVV zur Kenn-
zeichnung vonÄ1_`uftfahrthin;dıe,rnissen durch eine vom Bundesministerium für Ver-
kehråund digitalë=šl'nira¶rgktür benannten Stelle,

:
Nalchweis des Herstellers und/oder Anlagenbetreibers über die Standortbezogene
Erfifüjlung der Anforderungen auf Basis der Prüfl<riterien nach Anhang 6, Nummer
2 dér_A\/.v.--ı "“-,:›-

í jíh-- -»-¬„..._„___;'f

Nach Anhang 6 Punkt 1 der AVV zur Kennzeichnung von Luftfahıthindernissen

tivieı;\ti;:-n lnfrarotkennzeichnung gem. Art 1 Teil 2 Nummer 3.6 der AW zu kombi-
nıeren.
Sofern die Vorgaben (AVV, Anhang 6) erfüllt werden, kann der Einsatz einer BNK
erfolgen. Dies ist bei der zuständigen Luftfahrtbehörde anzuzeigen. Da sich der
Standort der geplanten WKA außerhalb des kontrollierten Luftraumes befindet,
bestehen aus zivilen und militärischen flugsicherungsbetrieblichen Gründen keine
Bedenken gegen die Errichtung einer BNK.
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Luftverkehr - militärisch

2.9.1 Vier Wochen vor Baubeginn sind dem Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz
und Dienstleistungen der Bundeswehr, Fontainengraben 200, 53123 Bonn E
dem Luftfahrtamt der Bundeswehr, Referat 3 II e, Flughafenstr. 1, 51147 Köln un-
ter Angabe des Zeichens Infra I 3 - I-349-20a-BIA alle endgültigen Daten wie Art
des Hindernisses, Standort mit geographischen Koordinaten in WGS 84, Höhe
über Erdoberfläche, Gesamthöhe über NN, ggf. Art der Kennzeichnung und Zeit-
raum Baubeginn bis Abbauende anzuzeigen.

2.10 Gewässer- und Bodenschutz „ff>

2.10.1 Abweichend von der Darstellung in Anlage 4 „Querschnitt G4rat§efiquerung" zum
Antrag auf wasserrechtliche Genehmigung nach § 23 LWG`is_t deritejnporärex
Rohrdurchlass mit seiner Rohrsohle 10cm tiefer als die feste Sohle des Gevijäs-
sers einzubauen. Die Verrohrung ist dabei mit seinem GefäIle`efntsprec,hı§nd dem
vorhandenen Gefälle des Gewässers einzubauen, \\ "

, '~. `\¬ ,
. ¬._ \_,

2.10.2 Zur Fertigstellung der temporären Gewässerkreuzu_ng„.jst die untere Wasserbe-
hörde des Kreises Segeberg beizuladen. _\\.`

«_ `“ _
. \

2.10.3 Zur Vollendung des Rückbaues und Wiederherstellung des Urzustandes im Be-
reich der temporären Gewässerkreuzuñg istlídie untere Wasserbehörde des Krei-
ses Segeberg beizuladen. ,f

f `. .\ - . '

2.10.4 Ergänzend zum Fachbeitrag WRRL,- Kapitel 5, einzuhaltende Bewirtschaftungs-
auflagen: ' _

a) Im Randstreife_n.sind\/-\npflanzungèn-štandortheimischer Ufergehölze durch
den für die,Erfüllungoder,Gewässerunterhaltung zuständigen Wasser- und
Bodenverbañd zu dulden-_I. _ X _K 1 ,

b) Der Randstreifen stehtfdjelr Gewässerentwicklung zur Verfügung; etwaige
Uferabbrüçhejdurchfl eigendynamische Entwicklung des Gewässers sind zu
dulden. "'- ¬`_'_f_"„1f /I

5 \

c),«3 I! Der Randstreifen ist örtlich zu kennzeichnen; z.B. durch Eichenspaltpfähle in
x j 5 Abständen von max. 10m. Zur Fertigstellung der örtlichen Abmarkung ist die

* -gntere Wasserbehörde des Kreises Segeberg beizuladen.

\d) t Die im Fachbeitrag WRRL, Kapitel 5 benannten Bewirtschaftungsauflagen
`\_\"~zum Randstreifen sind einschl. o.g. Punkte a) bis c) für die Dauer bis zur

`*~-.vollständigen Umsetzung der Rückbauverpflichtung nach § 35 Absatz 5 Satz
2 BauGB der WKA 2 und zugehöriger Nebenanlagen zu gewährleisten.

III Hinweise

1. Allgemeines

1.1 Dieser Bescheid ergeht unbeschadet der behördlichen Entscheidungen, die nach
§ 13 BImSchG nicht von der Genehmigung eingeschlossen werden.
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1.2 Die Sicherheitsleistung kann erbracht werden in den von § 232 des Bürgerlichen
Gesetzbuches vorgesehenen Formen sowie durch andere Sicherungsmittel, die
geeignet sind, den angestrebten Sicherungszweck zu erfüllen.

Sicherungsleistungen sind beispielsweise:

- Selbstschuldnerische Bankbürgschaft,

- Sparbuch oder Kontoverpfändung,

- Hinterlegung von Geld (pfändungs- und insolvenzsicher),
_.m

r ıJr!

- Konzernbürgschaft. ,-
>'„.1 .

/' I” . LA“_, .2. Abfeııreehf „ ä
` ._ ıf ' 2
`\ ,ı' / _.é' _,/3

2.1 Die Venıvendung von RC-Material für Tragschichten der Anlšıgí-âñ'.,_L`<Äı'ı1d Zgwíegun-
gen ist wünschenswert. Hierbei sind die Einbaubedingungen ger"n\äß__I\/Iiıtteiilung 20
der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA und"deren Einführun`gs,erlass) in
Schleswig-Holstein zu beachten. `-..„\-.R

2.2 Die Analytischen Nachweise über die Qualität des veñnıšiıdeten RC-Materials
müssen vor Beginn der Baumaßnahrrne-vorliegen und sind3~`auf Anforderung der
zuständigen Behörde vorzulegen._„„-*_"„..""""-„ r,

' . ›
` fIf rf! E !

2.3 Bei Betriebseinstellung und Rücíkfiau derr--Anlage sind auch die begleitenden Be-
reiche einschließlich Fundament“u_nd_Tf_agschichten vollständig zurückzubauen.

'- .

2.4 Die Überwachung von Abfällen aus demfietrieb der nach dem BImSchG geneh-
migungspflichtigen/Anlagexobliegt der ober`en Abfallentsorgungsbehörde.

3. Baurecht `\„` 3,]
f \

i3.1 Der Baubeginn iind die bealqsjchtigte Aufnahme der Nutzung sind rechtzeitig be-
kannt zu gebehi \ ß_,.›*;/
Die Vordrucke hie_rjfür~werden der Antragstellerin oder dem Antragsteller nach Er-
teilüjıg der Genehmigung zugesandt. Mit derAnzeige sind die Bescheinigun-
ge'n{Bestätigungen nach § 79 Abs. 2 Satz 2 LBO vorzulegen.

j r
3.2,;-†^~.,\ Dieißauarbeiteg sind gemäß den statischen Erfordernissen nach den von der

`*-.:`*qbe"rsten-Bauaufsichtsbehörde durch öffentliche Bekanntmachung als Technische
'\B`au\bestimmungen eingeführten technischen Regeln handwerksgerecht auszufüh-

ren. 1
`\.` rig'

3.3 Die Unfallverhütungsvorschriften, Richtlinien und Merkblätter der gesetzlichen Un-
fallversicherungsträger sind zu beachten und einzuhalten.

3.4 Die DIN-Normen sind, soweit sie bauaufsichtlich eingeführt sind, zu beachten.

3.5 Entsprechend § 35 Absatz 5 BauGB ist vor Baubeginn eine Rückbauverpflichtung
erforderlich (siehe Anlage 1 Verpflichtungserklärung) sowie eine kostenmäßige
Sicherung des Rückbaus über Bürgschaft, Hinterlegung, Pfändung oder ähnli-
chem.
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3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

^e

-_

3.14

f"^`*- _

Die Unfallverhütungsvorschriften, Richtlinien und Merkblätter der gesetzlichen Un-
fallversicherungsträger sind zu beachten und einzuhalten.

Baumaterialien und Baugeräte dürfen nicht auf öffentlichen Verkehrsflächen gela-
gert bzw. abgestellt werden. Ausnahmen hiervon bedürfen einer Genehmigung
der örtlichen Ordnungsbehörde.

Bei durch den Baustellenverkehr bedingten Fahrbahn- und Gehwegverschmut-
zungen ist stets für eine umgehende Beseitigung zu sorgen.

Auf dem Baugrundstück ist ein dauerhaftes, von der öffentlichen Verkehrsfläche
aus sichtbares Bauschild anzubringen, das die Bezeichnung desßauvorhabens
und die Namen und Anschriften der Entwurfsverfasserin oderfdes Entwurfsverfas-
sers, der Bauleiterin oder des Bauleiters und der Unternehmefinnen urid Unter-

fe

nehmer für den Rohbau enthalten muss.
_e'°/2'.,

Die elektrischen Installationen sind entsprechend den Einrichtu`ngšvgrsçh?ifien
des Verbandes Deutscher Elektrotechniker (\/DE) auszuführen, zü-ändern und zu
unterhalten. Auf die Landesverordnung über den Baüevon Betriebsräumen für
elektrische Anlagen (EltBauVO) wird hingewiesen. `“ ._

-._v` .`

Wird die in § 54 Abs. 1 LBO vorgesehene Bestellung von Unternehmen vorsätz-
lich oder fahrlässig nicht vorgenornrrien] handelt die Bauherrin oder der Bauherr

1 -' \ _:

ordnungswidrig nach § 82 Abs.__1*[\lr. 11 L_BO. Die Ordnungswidrigkeit kann nach
§ 82 Abe. 3 Lso mit einer seıdhüße ble«jz_u'soo.ooo e geahndet werden.

\ 1.

Auf die bestehenden gesetzlichen Bestimmungen zur Bekämpfung der Schwarz-
arbeit und illegalen Beschäftigung (Schwärzarbeitsbekämpfungsgesetz -
SchwarzarbG) vorn-23_.0_7~:2004 (BGBI. I Sf 1842) wird besonders hingewiesen.

Mit der Bauausführung desjeweiligen Bauabschnittes darf erst begonnen werden,
wenn im Baugenehmigungsvefiahren (§ 67 LBO) oder vereinfachten Baugeneh-
migungsverfaF1_rè-rı (§ 69 LBO).."

- die prüfpflichtigerj bautechnischen Nachweise - auch in den Fällen nach § 70
(Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 LBO - spätestens zehn Werktage vor Baubeginn geprüft

E l;'ei der Bauaufsichtsbehörde vorliegen (§ 67 Abe. 4 LBO),
- die-nicht-prüfpflichtigen bautechnischen Nachweise bei Baubeginn der Bau-

` ilTéTfii1`"odeF dem Bauherrn vorliegen (§ 67 LBO),

3" ,`die__ Baubeginnanzeige mindestens eine Woche vor Baubeginn der Bauauf-
sichtsbehörde vorgelegt worden ist.

Die Bauherrin/der Bauherr hat den Personen, die nach § 70 Abs. 2 Satz 1 LBO
die bautechnischen Nachweise aufgestellt haben, den Baubeginn anzuzeigen und
die Bauübewvachung rechtzeitig zu veranlassen (§ 54 Abs 1 Satz 6 LBO).
lm Übrigen wird auf die zwingenden Regelungen zur Bauüberwachung nach § 78
LBO hingewiesen.
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3.15

3.16

3.17

Aufnahme der Nutzung

Die Bauherrin oder der Bauherr hat die beabsichtigte Aufnahme der Nutzung
mindestens zwei Wochen vorher der unteren Bauaufsichtsbehörde anzuzei-
gen. Mit der Anzeige sind die Bescheinigungen/Bestätigungen nach § 79 Abs.
2 Satz 2 LBO vorzulegen.

Eine bauliche Anlage darf erst genutzt werden, wenn u. a. sie selbst, die Zu-
fahrtswege, die Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsanlage in dem
erforderlichen Umfang sicher benutzbar sind (§ 79 Abs. 3 Satz 1 LBO).

.-
:" '_er

.f
Bei der Ausführung des Vorhabens ist zu beachten, dass

..›

die Baugenehmigung und die genehmigten Bauvorlagelrıffiiëht getrıefint werden
und ständig auf der Baustelle bereit zu halten sind, ff'

aa J' ,'-

für nicht geregelte Bauprodukte die nach § 18 Abs. 3 LBO bzw»„für,ni§h't`gere-
gelte Bauarten die nach § 22 Abs. 1 LBO geforderten Vemenübarkéitsnach-
weise auf der Baustelle bereitzuhalten sind und`di§se Bauprodukte und Bauar-
ten die nach § 23 LBO geforderte Bestätigung der__.Übereinstimmung haben,

Abweichungen von den genehmigtejlßauvorlagen vior_`Beginn der Arbeiten be-
antragt und genehmigt sein müs__sefn,-¬ `\ "

/if N l
ein durch Umplanung oder Ärfdërung bedingtes Verlassen der bescheinigten
Maßgaben des Kriterienkatälo\gs_`d{çr`Añlage 2 zur Bauvorlagenverordnung der
Bauaufsichtsbehörde unverzüglich anzuzeigen ist.

\¬ \\ '~._

Der Baubeginn und die beabsichtigte Aufnahme der Nutzung sind rechtzeitig be-
kannt zu geben. Diejlbršlrucke hierfür we/rden der Antragstellerin oder dem An-
tragsteller nacltflšrteilung`Eler*Genehmigung zugesandt. '

3.18
.f f' l

Die Übereinstimmung der Bauausführung mit dem Brandschutznachweis wird von
der unteren Bä_Lfaufsichtsbel"löfde überwacht (§ 78 Abs. 4 Satz 2 LBO).

x `\ „W ./
"~. '°- r-" B"w ~.__ ,„.l-' ' „4-

Zu§.\Nahrnehmuñg-de_t.B`ä'üüberwachung sind der unteren Bauaufsichtsbehörde

I''I '.dfl„<1:
mindestens folgende Bauzustände mindestens 3 Wochen vor Fertigstellung anzu-
zeigen: _

l L
_¬`§ë-`rtigste,llung des Rohbaus I Beginn der Ausbauarbeiten
I "' _"-'

Beginn von Ausbauarbeiten, nach denen brandschutztechnische Einbauten
"\_"`*n§icht mehr prüfbar sind (z.B. Einbau von Bekleidungen vor Leitungsführun-

`*9efl)
Fertigstellung der Ausbauarbeiten

3.19 Bis zur Aufnahme der Nutzung sind der unteren Bauaufsichtsbehörde folgende
Unterlagen vorzulegen:

allgemein bauaufsichtliche Verwendbarkeitsnachweise

Fachunternehmererklärungen der ausführenden Unternehmen

Unterlagen gemäß Nachweisliste der unteren Bauaufsichtsbehörde
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3.20

4.

4.1

4.2

4.3

4.4

2 4.5

5.

5.1

5.2

,r\

Die Unfallverhütungsvorschriften der Unfallkasse Nord, Bei der Lohmühle 62, I
23554 Lübeck, sind zu beachten und einzuhalten.

Arbeitsschutz

Der/die Arbeitgeber/in hat gemäß § 1 Arbeitssicherheitsgesetz für eine sicher-
heitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung des eigenen Betriebs zu sor-
gen.

Derldie Arbeitgeber/in hat eine Gefährdungsbeurteilung gemäß § 5 Arbeitsschutz-
gesetz durchzuführen und das Ergebnis gemäß § 6 Arbeitsschutzgesetz zu doku-
mentieren. Dabei hat der/die Arbeitgeber/in neben den Anforderungen des Ar-
beitsschutzgesetzes insbesondere die Regelungen der Arbeitsstäüenverordnung,
der Betriebssicherheitsverordnung und der Gefahrstofhıerordijungı beachten.

- »X fi 2 / -~

Der/die Arbeitgeber/in hat die eigenen Beschäftigten gemäß"§,12íArbeits§cliutz-
gesetz über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit ausreichänd und an-
gemessen zu unterweisen. Es sollte ein Unterweisungsnachweis geführt werden.

Die vorgenannten Hinweise gelten für jede/jeden Arbeitgeber/in, der bzw. die Be-
schäftigte mit Tätigkeiten im Rahmen der Errichtung des_Betriebs und des Rück-
baus beauftragt. `

. \ =

Für die Errichtung und den Rückbau 'sind Vorgaben der Baustellenverordnung
zu berücksichtigen. Auf die Vorankündigung gemäß § 2 Abs. 2 Baustellenverord-
nung, den Sicherheits- und Gesundheit-sschutzplan gemäß § 2 Abs. 3 Baustellen-
verordnung sowie denldie Sioherhe'its__-"und Gesundheitsschutzkoordinator/in ge-
mäß § 3 Abs. 1 Baustellenverordnung`wifd hingewiesen. Die zuständige Behörde
ist die Staatliche Arbjáísšchutzbehörde bei der Unfallkasse Nord.

- ' r "'¬ \.. .' \ t

Wasserrecht ,ft ff \,`
l ¦ | .

Sofern im Talraurn der Bredenbek in weiteren Planungsphasen Kabelanlagen zur
inneren und äußeren Ers,ch`j'ießung des Windparks (insbesondere Strom- und
Koljnšmunikationslkabëljfiıorgesehen werden, können diese Anlagen an einem Ge-
wässer nach § 36 WHG darstellen, die dann einer gesonderten Genehmigung
nach § 23 LWG der Wasserbehörde des Kreises Segeberg bedürfen. Entspre-
cliehde Antragsunterlagen sind rechtzeitig mit der unteren Wasserbehörde des

`*»_::`\Kieises-Segebtårg abzustimmen und abgestimmte Antragsunterlagen spätestens
\.\2 Monate vor Baubeginn einzureichen.

Gemjäß Baugrundgutachten wird es erforderlich werden, temporäre Grundwasser-
absehkungen zur Herstellung der Gründungen zu betreiben. Es wird darauf hinge-
wiesen, dass hierfür wasserrechtliche Erlaubnisse rechtzeitig mit der unteren
Wasserbehörde des Kreises Segeberg abzustimmen und abgestimmte Antrags-
unterlagen spätestens 1 Monat vor Baubeginn einzureichen sind. Aufgrund der
anstehenden Böden und den Erfahrungen der unteren Wasserbehörde ist zu er-
warten, dass das Grundwasser hohe Konzentrationen von Eisen und Mangan so-
wie nur sehr geringe Konzentrationen Sauerstoff aufweist. Eine direkte Einleitung
geförderten, unbehandelten Grundwassers in ein Oberflächengewässer kann
leicht gegen § 5 Abs. 1 Nr. 1, § 6 Abs. 1 Nm. 1 und 2 sowie (für die Bredenbek) §
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27 Abs. 2 WHG verstoßen und ist dann aufgrund § 12 Abs. 1 WHG zu versagen.
Zur Vermeidung wird vorsorglich empfohlen, eine oberflächliche Verriegelung vor-
zusehen. Sollte dennoch vorgesehen werden, gefördertes Grundwasser einem
Oberflächengewässer zuzuleiten, weise ich darauf hin, dass mit dem Antrag auf
bauzeitliche Grundwasserabsenkung auch Analyseergebnisse von Eisen gesamt,
Eisen(ll)oxid, Mangan und Sauerstoff sowie Darstellungen zu Einleitstellen und
eine Konzeption zur Aufbereitung des Wassers beizubringen sind.

5.3 Der Gewässerpflegeverband Schmalfelder Au (GPV) weist darauf hin, dass aus-
reichend Abstand zu den Verbandsgewässern einzuhalten ist. In der Nähe der
Anlage befinden sich die Verbandsgewässer 330, 339 und 350.!Bfa`š Gewässer
330 wird bei Station 2+400 über einen Durchlass (d=1,20 m)'gé;qflert. ,Da bei den
Bauarbeiten voraussichtlich größere Baufahrzeuge zum Einsatz korjnrfrıêin und
eine dauerhafte Zuwegung zu der WKA hergestellt wird, isit<z`ü~g\e\¶äl1'rleistfen:†›
dass die Kraft der Baumaschinen und Fahrzeuge nicht auf die.,Ge,wässer;Llrid An-
lagen wirkt. "~ \,/'ff'

\ ,Fr
5.4 Der GPV weist darauf hin, dass die Antragstellenn„für_entstandene Schäden an

den Verbandsgewässern haftet. Der Wasserzufluss"is_t jederzeit zu gewährleisten.
\'_ \\_

5.5 Auf die Satzung des Gewässerpflege/verbandes Schmalfelder Au wird verwiesen.
Diese ist einzuhalten. Die Satzung ,ka,nn¬unter www.qpv-schmalfelder.au.de_ ein-
gesehen werden. _)

f f J „.. ›
'C {s` f 'I'

'- ~ /' .l
6. Naturschutz `* Q* , “',

\

Höhenmonitoring -.,`›
\ ` .

di.,

6.1 Durch die Einrichtung_eines.a`utomatische'n 2-jährigen Höhenmonitorings in Gon-
delhöhe, das in_,Abštimmu"ng mit der zuständigen UNB Bad Segeberg zu erfolgen
hat, können Fléçlermausaktivkitäten am Anlagenstandort im schlaggefährdeten Be-
reich erfasst miefiden (Überprüfung des Abschaltalgorythmus A I 2.2.2). Nach Vor-
liegen der vollständigen Daten ist eine Gefährdungseinschätzung möglich, die

\ ¬"'›` 'einefßeurteilung 'degngtíveñdigen Abschaltvorgaben zulässt. lm Rahmen eines
Ärttki-zrungsverfahrens, auf der Grundlage eines immissionsschutzrechtlichen An-
trages, kann über einen spezifisch angepassten Abschaltalgorythmus entschie-

fl. denfwerden.<1 j '~~------e.K .R ,__„_____j_!,
7. -_, Derıkmalschutz

NX I
_ ~`

7.1 Wer Kylturdenkmale entdeckt oder findet, hat dies gem. § 15 DSchG unverzüglich
unmittelbar oder über die Gemeinde der oberen Denkmalschutzbehörde mitzutei-
len. Die Verpflichtung besteht ferner für die Eigentümerin oder den Eigentümer
und die Besitzerin oder den Besitzer des Grundstücks oder des Gewässers, auf
oder in dem der Fundort liegt, und für die Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die
zur Entdeckung oder zu dem Fund geführt haben. Die Mitteilung einer oder eines
der Verpflichteten befreit die übrigen. Die nach Satz 2 Verpflichteten haben das
Kulturdenkmal und die Fundstätte in unverändertem Zustand zu erhalten, soweit
es ohne erhebliche Nachteile oder Aufwendungen von Kosten geschehen kann.
Diese Verpflichtung erlischt spätestens nach Ablauf von vier Wochen seit der Mit-
teilung.
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7.2 Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche
Zeugnisse wie Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbe-
schaffenheit.

8. Luftfahrtsicherheit

8.1 Es wird darauf hingewiesen, dass die Veränderung der Leuchtstärke und -rich-
tung der Tages- oder Nachtkennzeichnung einen gefährlichen Eingriff in den Luft-
verkehr darstellt und gem. § 315 StGB mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis
zu zehn Jahren bestraft werden kann.

«'.
1-' `~

8.2 Bei Anlagenhöhen von mehr als 315 m ü. GrundIlNasser ist von-',§le"r Antragstelle-
rin ein flugbetriebliches Gutachten mit Kennzeichnungskonzept-'(Tages1;»und
Nachtkennzeichnung) vorzulegen. Die zuständige Landesluftfahnbehöfde ent-_f\
scheidet nach Prüfung es Gutachtens über die Zustimmung"=zur Elirrichtungfder
Windenergieanlage. " ._

„ ._ _» _\ _; __'
¬ ' .-

9. Bahnverkehr *f~._,\`*-„_\
- \_ ±

9.1 Durch das Vorhaben dürfen die Sicherheit und der Betneb des Eisenbahnverkeh-
res nicht gefährdet oder gestört werden. _ __ *X

..' ` ai_, _

9.2 Für die Nutzung von Bahnübergäng§n"(BÜ)"rrlit Schwerlasttransportern ist eine
gesonderte Prüfung erforderlicl*)l_.«:':,."" I

9.3 Die BÜ sind ggfs. nicht für die derSchwerlasttransporter ausgelegt,
sodass Sicherungsmaßnahmen (Beweissicherungsverfahren, Lastverteilungsplat-
ten, baubetriebliche Sperrungen etc.) 'erforderlich werden.

_-" ` -\.ø _

9.4 Da die Planung fμlnjzl-Durchführung der Sicherungsmaßnahmen eine gewisse Vor-
laufzeit benötigéınf ist eine frühzeitige Beantragung der Nutzung bei der DB Netz
AG zwingend fidtwendig.

ı 1 j

9.5 Alle hieraus entštehenden,Kosten gehen zu Lasten des Antragstellers bzw. seiner
Rechtsnachfolgere ._M; gj 7. "

ff i
10. Baugrund Ü

f I

10,51 \\ Sofernim Zugegdes o.g. Vorhabens Baumaßnahmen erfolgen, wird durch das
\ 'rLandesamt-lfür`Bergbau, Energie und Geologie, Hannover, für Hinweise und Infor-

"w`~«r_nat_ionen zu den Baugrundverhältnissen am Standort auf den NIBIS-Kartenserver
verwiesen. Die Hinweise zum Baugrund bzw. den Baugrundverhältnissen erset-
zen"kéine geotechnische Erkundung und Untersuchung des Baugrundes bzw. ei-
nen geotechnischen Bericht. Geotechnische Baugrunderkundungenl-untersu-
chungen sowie die Erstellung des geotechnischen Berichts sollten gemäß der DIN
EN 1997-1 und -2 in Verbindung mit der DIN 4020 in den jeweils gültigen Fassun-
gen erfolgen.
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11.

11.1

Telekommunikation

Es besteht keine Verpflichtung seitens der Telekom Windenergieanlagen an das
öffentliche Telekommunikationsnetz der Telekom anzuschließen. Gegebenenfalls
ist dennoch die Anbindung an das Netz der Telekom auf freiwilliger Basis und un-
ter der Voraussetzung der Kostenerstattung durch den Vorhabenträger möglich.
Hierzu istjedoch eine rechtzeitige und einvernehmliche Abstimmung des Vorha-
benträgers mit der Deutschen Telekom Technik GmbH erforderlich.

IV

Nachfolgend aufgeführte Unterlagen sind Bestandteil des G
des:

Entscheidungsgrundlagen I Antragsunterlagen
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-- ...,

Auszugläuis der Liegensëhaftskarte (§ 7 BauVor|VO) für
WKA ıš(l\lı ı:20oo) ,l Il1, .t \ / f

23.12.2020 1

firf 3
Auszug åiis iler„Li_egeñ_fschaftskarte (§ 7 BauVor|VO) WKA 2
(lvl 1:2oool`--_-r"

23.12.2020 1

_ _ l f

Formular Lageplan Windpark (M 1:5000) 08.10.2021 I-\

s 9'* Lageplan WKA 1 (M l:2000) 08.10.2021 i-'*
I.-`, '\` r

B.. x j ,__
-...._.¬.___, „`_

,glıageplen WKA 2 (M 112000) j 08.10.2021 IA

Forrriillg-ır`^-25: Übersichtszeichnungen Gondel WKA 2 (M 1:400) 30.06.2021 N

Formulaıi' 2_.7:¬._ F-PlBn*Gemeinde Sievershütten 23.12.2020 33
~. ¬=\_
xx I" F-Plan Gemeinde Struvenhütten 23.12.2020 40

Formular72.8: l Lageplan Windpark Abstand Wohnbebauung M 1:10.000 30.08.2021 1
Anlage und Betrieb
Formular 7 Technische Beschreibung Siemens1Gamesa SG 6.0-155 23.12.2020 7
Formular 3.3: Gliederung der Anlage in Anlagenteile und Betriebseinhei-

ten - Übersicht
23.12.2020 1

Formular 3.5: Angaben zu gehandhabten Stoffen inklusive Abwasser und
Abfall und deren Stoffströmen

23.12.2020 6

Abfälle wı<ı-C222* 2 2 23.12.2020 1
Entsorgungsnachweise Abfälle 23.12.2020 4
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Formular 3.5.1: Sicherheitsdatenblätterdergehandhabten Stoffe j *iii *23.12.2020 222
Formular 3.7: Maschinenzeichnung Gondel 23.12.2020 1
Formular 3.9: Abmessungen der Gondel/Gesamtübersicht 03.10.2021 5 _

Formular 3.9.1: Designentwurf Flachgründ ung 23-1.22020 1
Emissionen und Immissionen im Einwirkungsbereich der Anlage WK
Formular 4.5: 7 Betriebszustand und Schallemissionen 23.12.2020 1
Formular 4.6: Schallimmisionsprognose PAVANA Bericht 2020PAV00666

com 9.12.2020
23.12.2020 41

Formular 4.7: Schattenwurfprognose PAVANA Bericht 202OPAV00667 16.12.2021 40
Formular 4.8: Beschreibung Systeme Emissionsminderung 23.122920 21
Anlagensicherheit /' I'

.ff 1'

. Formular 6.3: SicherheitskBnzept_WKA 2
- -- .-.3

23í,1«~2.2o2o, \4
Arbeitsschutz 11

3' -"
t' 1" .f
\` Formular 7.1: Vorgesehene Maßnahmen zum Arbeitsschutz " .„_ §._M,.›f°';,.»"' Ifg'

Sicherheitsanforderungen Arbeitsschutz 23.;l2š2o2o _..=1T'0f
Sicherheitsanforderungen Montage _ 23.12.2020”w. f78

/\Ü Sicherheitsanforderungen Arbeitsschutz 23.12.2020' 25
Betriebseinstellun „-

flv

Formular 8.1:
g \ `\.
Vorgesehen Maßnahmen für den Fall der Betriebseinštel'1\._

'~. '-

,-" x
lung ls 5 Abe. 3 Bımsohsı _ \, ' .

' ¬-1 \.

23.12.2020 1

Formular 8.2: 7 1 Rückbauverpflichtung W 2 23.12.2020 1
Abfälle \ 1.3. 1'Q

..¬` `^*vın.„v›4'r 1 ,_ .' I' .'
Formular 9.5: Anfallende Abfälle `\_ `\ 23.12.2020 1

22.12.2020 4
Abwasser

Entsorgungsnachweise Abfälle`\ E ef
\\ \

°\ t

Formular 10.13
, _

Wasserrechtligher¬Ar1_trag mit LagepIa`n." f 08.10.2021 7
Fachbeitragfizur/WRRI.-'ii`on GFN vom 03.08.21 08.10.2021 32

Umgang mit wassergefährfijeínden Stoffen \_ T
Formular 11.8: Übersiçfhf wassergefährdende Stoffe 23.12.2020 6
Bauvorlagen und Unterlågèq zum Brandsêhutz
Formular 12.1:

-1'_ ri
Bauantråglßauzggtragjm' vereinfachten Verfahren/Anzeige
der Anlageii/Vorlagen in der Genehmigungsfreistellung

23.12.2020 6

Formular Bauvorlagenberechtigung nach § 65 LBO SH 23.12.2020 1
Formular 12,5: Nachweis des Brandschutzes (§=11 BauVorlVO SH) 23.12.2020 3
Fôrr1fular12,6:_. .__I_-lír;':\}†ë'i_š`**i;ıuf nfiht vorliegende Typenprüfung _ j 23.12.2020 1

1 Foríı1`"ü`l§F7i2'.7; Baugrunduntersuchung vom 22.12.2020 7 23.12.2020 28
Formulai'12`.8: 23.12.2020 3
Formular 12:9;„} Baubeschreibung 23.12.2020 3

l Abstandsberechnung f 30.06.2021 2
Natur, Landscha

Angaben über die gesicherte Erschließñung Nutzungsvertrag

ft und Bodenschutz (Z
Formular 13.1: Angaben zum Betriebsrundstück und zur Wasserversor-

gung sowie zu Natur, Landschaft und Bodenschutz
23.12.2020 3

Formular 13.2: Vorprüfung nach §34 BNatSchG - Allgemeine Angaben 23.12.2020 1
Formular 13.3: l Vorprüfung nach § 34 BNatSchG - Ausgehende Wirkungen 23.12.2020 8
Formular 13.5: Erhaltungsziele Natura2000-Gebiete 23.12.2020 11

Ornithologisches Fachgutachten Bio Consult SH vom
19.04.21

16.12.2021 132
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Fachgutachten Fledermäuse Bio Consult SH, Dezember 23.12.2020 61

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (ASB) Bio Consult SH 16.12.2021
vom 19.04.21/16.12.21

115

Landschaftpflegerischer Begleitplan (LBP) BHF Bendfelt 07.02.2022
Herrmann Franke Landschaftsarchitekten mbH Stand Feb-
ruar 2022

97

Ergä nzungspapier zum Ornitthologischen Fachgutachten, Z0Z4.03.2O22
ASB und LBP vom 02.03.2022

11

Antrag Hellphasenabschaltung Weißstorch 04.03.2022 1
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) _ ___ _,/,rf ___
Formular 14.4: sonstiges 7 2_3;¶_ı`2í2o2o 1
Anlagenspezifísche Antragsunterlagen I. 'ZL-3', '_,
Formular Standorte der Anlagen (M 1:5000) " .t0_8._10.~2'021
1s.1,1: -„__ of~. :' , _

ff'
J' J”

1 /fi;

Formular
16.1.2: _ _ .f

Regionalplanung Pas sEo 055 23.12.2029.___ /ff _,ı3

Formular
16.1.3:

`\. -
Windenergieanlagen: Sicherheitstechnische Einrichtungen
und Vorkehrungen

l

Blitzschutz- und Erdungssystem ,.._.._,› â~23.12.2020
6 .

Eiserkennungssystem f' -3

23.12.2020 3
Formular
16.1.4: 4

vom 20.01.2021

1 ~ \f \.

Gutachten zur Standortei,<gnl._,ın'g.BJt-:richt l)lr.f'I17-SE-2020-
95 «Q g /' /J

/
.rf.

_/r \-. ¬`mx
`¬›.

".

16.12.2021 30

Formular
16.1.5:

Wartungsunteriagen Servicelift "'-,_
s.

\\ „X

23.12.2020 32

Formular
16.1.6:

Lageplan - Abstände~VlQohnbebauung Bebauung M
1!10.000 ,*`-,.-"fi ¬"\ )`“=›._

1

Formular
16.1.7:

Windenergieanlagen: Kenhzeichnung von Luftfahrthinder-
nissenfl l l

ii I ff'
\ “L JAnerkenrıung Sichtwgitfensensor __ _ 23.12.2020 IU

~„ __., Datenblatt-Luftfáh:ntiKärtenanhang M 1: 25.000 23.12.2020 I-\
f'i

Ã Datenblatt Luftfahrt 23.12.2020 I-\

-._ _ Sichtweitenmessgerät_ _ _ ___ _ 23.12.2020 l\J

E N ¬Form
f \

1621.85
......„,

_\ ,____; r _, „,.„(_ı§_rı___3í;o:ooo)
1 Lageplan - Angabe zur Entfernung zur Bebauung

G

08.10.2021 I-*

`\-.K _
`\ '\.

B Begründung

/.¬.

\,§>

I Sachverhalt I Verfahren

1. Antrag nach § 4 BImSchG

Die Firma WKN GmbH, Otto-Hahn-Str. 12-16 in 25813 Husum hat mit Datum vom
20.12.2019 beim Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume
Schleswig-Holstein den Antrag auf eine Neugenehmigung zur Errichtung und zum
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Betrieb einer Windkraftanlage des Typs Siemens Gamesa 6.0-155 mit einer Ge-
samthöhe von 200 m, einer Nabenhöhe von 122,50 m, einem Rotordurchmesser
von 155 m und einer Nennleistung von 6.600 kW.

Der vorgesehene Standort der ortsfesten Anlage befindet sich in der Gemeinde
24641 Sievershütten (Gemarkung Sievershütten, Flur 1, Flurstück 22).

Mit der beantragten Genehmigung sollen folgende Maßnahmen realisiert werden:
~ Herstellung der Zufahrtswege vom Betriebsgrundstück bis zur nächsten öffent-

lichen Verkehrsfläche, Kranstellfläche und Lagerflächen auf dem Betriebs-
grundstück,

___.

° Herstellung des Flachfundaments, „ ', “I '
.* 1 ,

- Errichtung und Betrieb einer Windkraftanlage, _ 1 _,/, 1
\ _ .L , __ _

° Einrichtung einer bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung`=(l3!NK).
- 1. /`,.1 _ ._ _

Genehmigungsverfahren
~ \ `

Die beantragte Errichtung und der Betrieb der Anlag`e.,;'_-rj`rn__oben genannten Stand-
ort bedürfen einer Genehmigung nach BImSchG, dä das Vorhaben in beson-
derem Maße geeignet ist, schädlicheUmwelteinwirkungen'hervorzurufen oder in_- f.. -_ 1
anderer Weise die Allgemeinheit__od„er die Nachbarschafi zu gefährden, erheblich
zu benachteiligen oder erheblich beläfstigiien.

\ ' I„_ ,.
ı <.

Bei der beantragten Anlage handelt es sich um eine Windkraftanlage mit einer
Gesamthöhe von mehr als 50 Metefn.,

¬ .
K Ü v

_ `\/Sie fällt daher unter-d_i§_l\Ir›.'l.6.2, Verfahrensart V des Anhangs 1 der 4. Blm
SchV, so dass einvereinfachtes Verfahren nach § 19 BImSchG durchzuführen

f `\ rwäre. Die Antragstellerin hatijegoch abweichend gemäß § 19 Abs. 3 BImSchG die
Durchführung leirıes förmlicher1'Verfahrens gemäß § 10 BImSchG beantragt. Es
wurde daher ein Verfahren,rnit Öffentlichkeítsbeteiligung durchgeführt.

\. ~ ",.„ __›~ .~'

Gemäß § 2 Nr. 38er-Landesverordnung über die zuständigen Behörden nach im-
miššsionsschutzrechtlichen sowie sonstigen technischen und medienübergrelfen-
den,-'jVorschriften des Umweltschutzes (ImSchV-ZustVO) ist das LLUR die zustän-
dige-Behörde_für die Durchführung des Genehmigungsverfahrens.
. i i~----¬
_UVP-Pflicht

Bèildiem geplanten Vorhaben handelt es sich um ein Vorhaben, das nicht in der
Anlage 1 zum UVPG aufgeführt ist und daher nicht UVP-pflichtig ist.

Erfordernis einer Verträglichkeitsprüfung nach § 34 BNatSchG

Nach § 34 Absatz 1 BNatSchG sind Projekte vor ihrer Zulassung auf ihre Verträg-
lichkeit mit den Erhaltungszielen eines Natura-2000-Gebiets zu überprüfen, wenn
sie einzeln oder im Zusammenhang mit anderen Projekten geeignet sind, das Ge-
biet erheblich zu beeinträchtigen.
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Für die FFH-Verträglichkeit sind nur diejenigen Wirkfaktoren von Bedeutung, die
sich auf die Erhaltungsziele des FFH-Gebiets und die für sie maßgeblichen Be-
standteile auswirken können.

Unter Berücksichtigung des Schutzzwecks und der Erhaltungsziele der ausgewie-
senen Schutzgebiete DE 2126-391 und DE 2126-401 ergeben sich keine Anhalts-
punkte für erhebliche Beeinträchtigungen. Die Realisierung des Vorhabens beein-
trächtigt die Schutzgebiete nicht oder allenfalls geringfügig. Auswirkungen wer-
den, wenn überhaupt, nur im Nahbereich der Anlage feststellbar sein.

Die Vorprüfung hat ergeben, dass für das Vorhaben keine natuhscffiützrechtliche
Verträglichkeitsprüfung erforderlich ist. '

_.f „X 1 J.-
Behordenbeieillgung <1' *~ _.,

\ .-"f„›"/Nach Prüfung der eingereichten Antragsunterlagen auf Vollstäragdigkeit/yvtíirden ge-
mäß § 10 Absatz 5 BImSchG und § 11 der 9. BImSchV von folg_er13\den_,B"ehörden,
deren Aufgabenbereiche durch das Vorhaben bérühg werden, Stellungnahmen
zum Genehmigungsantrag eingeholt: \.\__'-.,__

/~›"›.

.`\\ V2;

2

° Kreis Segeberg mit den Fachbereichen:
,. . V

~ Bauaufsicht, '* Ü*
~ Brandschutz
-Wasserrecht, 1., \\
- Naturschutzrecht, "\-'L,«"
- Bodenrecht, "\__"~„\
- Abfallrecht `

I "`ı. .v--T?-M.6,1- 1.

- Gemeinde Sie§ešhfiflen`üt›er das Amt Kistorf
f .f \ I. Staatliche líArbeitsschutzb:;.elilörde bei der Unfallkasse Nord, Standort Lübeck;

- Archäologisches Landçsemt, Schleswig, als Obere Denkmalschutzbehörde;

~ Handesbetriebfüfštråßenbau und Verkehr des Landes Schleswig-Holstein,
llíufifahnbehorde;
lr l

~ l)jl§_LU_N__D__ftmt für Planfeststellung;

L"""'¬..:_`°.f ,l1ÜR3"Ürítere Forstbehörde - Außenstelle Neumünster;
~.

t"\ı ..`\. \*.
X̀\ "-...'91

mk.

"¬~¬„›..»-1›-

.-___T`|`5;(_;_ndesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundes-
wehr;

~ Bundesnetzagentur;

' Deutsche Telekom Technik GmbH, Planungsanzeigen Lübeck;

~ Deutsche Telekom Technik GmbH, Richtfunktrassenauskunft, Bayreuth;

- Ericsson Services GmbH, Düsseldorf;

~ Gewässerpflegeverband Schmalfelder Au
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~ Dataport;

- Schleswig~Holstein Netz AG, Leitungsauskunft Kaltenkirchen;

~ TenneT TSO GmbH, Lehrte;

- Vodafone GmbH;

° Telefónica Germany GmbH & Co. OHG;

~ Deutsche Bahn AG, DB lmmobilien Region Nord, Hamburg;

- Deutscher Wetterdienst;
1" -«'_ , -

- Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie, Hannover. ` .=
r _ı- .

.r v ^'

Die von diesen Behörden eingegangenen Stellungnahmen'wurd,eñ';im Genehmi-. _ _ ff .f.gungsbescheıd unter anderem in Form von Nebenbestımmungenfund Hinweisen
berücksichtigt.

I2 \_\` "` .

Unterrichtung der Umweltverbände *.2 \,
.„` ,S

lm Rahmen des Genehmigungsverfahrens wurden Kurzbeschreibungen des ge-
planten Vorhabens an die folgenden anerkannten Naturschützverbände versandt:

„f 2
~ Arbeitsgemeinschaft der nach„§.29 BNat§`›chG anerkannten Verbände, Kiel;

4 ll ›1
\ < . f'

~ Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Landesverband
Schleswig-Holstein e. V., Kiel;"~«..`

"w `-.-„ ~.

- Naturschutzbund Deutschland (NABU), Landesverband Schleswig-Holstein
e. V., Neumünsterff ':““~„_

1.- -' ¬\ \

Von den Naturšsıchiutzverbäñdefrı wurden keine Bedenken gegen das Vorhaben er~
hoben. 1 j

.B.ekanntmachL]`n_g*/. Auslegung
4 ""*~ -`""f~-P"

Nach § 10 Absatz 3 BImSchG hat das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und
ländliche Räume das Vorhaben im amtlichen Veröffentlichungsblatt und im lnter-
net ,öffentlich bekannt zu machen.; 1--¬_..--.„
Dje,s'e'öffentliche Bekanntmachung erfolgte am 01.02.2021:

r

~. im Amtsblatt Schleswig~Holstein;

zusätzlich im Internet.

Antrag und Antragsunterlagen, aus denen sich die Angaben zur Art, zum Umfang
und zu möglichen Auswirkungen des geplanten Vorhabens ergeben, lagen in der
Zeit von 09.02.2021 bis 08.03.2021 zur Einsicht bei den folgenden Behörden aus:

- Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume, Meesenring 9,
23566 Lübeck,

~ Amt Kisdorf, Winsener Str. 2, 24568 Kattendorf.
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Auf Grundlage des Gesetzes zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und
Genehmigungsverfahren während der Covid-.19-Pandemie (Planungssicherstel-
Iungsgesetz - PlanSiG) erfolgte darüber hinaus die Auslegung der Antragsunterla-
gen im Internet unter https:/lbimschq.bob-sh.de.

Einwendungen

Innerhalb der Einwendungsfrist in der Zeit vom 09.02.2021 bis zum 08.03.2021
sind gegen das Vorhaben zwei Einwendungen eingegangen.

Die Einwendungen wurden bei der Entscheidung über die Genehmigungsfähigkeit
des beantragten Vorhabens durch die Genehmigungsbehörde befüäksichtigt.

.›"f..-X .«„
Erörterungstermin ,_/"if

cx ,f /' rf...

Das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räuinefhåt gemäß-'š 12
Absatz 1 der 9. BImSchV entschieden, dass kein Erönerungsterrfiin bzviiíónline-
Konsultation durchgeführt wird. Diese Entscheidung wurde am 27'=.1.\2í2021 öffent-
lich bekannt gemacht. ~»._"\ “V

* \\ _

Anhörung
"\

Aufgrund der schriftlichen Äußerung'__im__Rah`men der Anhörüng wurden lediglich
redaktionelle Anpassungen vorgefnóimmefii )

, 1*- ' lu" ff. är

Behandlung der Eınwendun§e_n\ ,.›-Ã,-f'
. 'uw *gib 2' rz,

Entgegenstehender Belang des Naturschutzes
›

Das sog. Helgoländenßapier ll (2015j"dë`r LAG-VSW als rechtlich bindende
Grundlage wurdefürdasflfıtersuchungskonzept und die Bewertung der Raum-
nutzung und dei§Auswirkun`g§n nicht bzw. nicht ausreichend angewendet,
wodurch die Untersuchungen nicht dem wissenschaftlichen Standard entsprechen
und genügení, \,__ /fi/l

"=_Eı_ `\._`____ __ I_.f"'

DiefIf(ritik an der ai"ı`g'ewaridten Methodik unberechtigt. Das angewendete Untersu-
chíuríigskonzept der BioConsult SH entspricht den Ansprüchen und den aktuell gül-
tigen Standard-Vorgaben, die durch das Umweltministerium und der ONB ausge-
a5brå_i±±e_±~und-ständig aktualisiert werden sind (IANU 2008; ıviEı_uR & LLUR 2013,

"~\`2016; MELUND & LLUR 2017; MELUND 2020). Die BioConsult SH hat sich aus-
"fü;hrrlich mit dem sog. Helgoländer Papier und seiner Fortschreibung auseinander-
gesetzt. Das zu diesem Vorhaben erarbeitete Untersuchungskonzept basiert in
weiten Teilen auch auf diesem Papier der VSW, es wurde mit der Oberen Natur-
schutzbehörde -ONB- abgestimmt. Die fertigen Fachgutachten durchlaufen eine
abschließende Prüfung durch die ONB. Demnach sind die Ausführungen einer un-
sachgemäß durchgeführten Untersuchung gegenstandslos. Eine gesetzlich veran-
kerte Bindungspflicht von Fachgutachten an das Helgoländer Papier ll (2015) be-
steht nicht, daran ändern auch die in der Einwendung angeführten Urteile des Bay-
erischen Verwaltungsgerichtshofes nichts, die im Übrigen nur dem damaligen ar-
tenschutzrechtlichen Umgang mit Windenergieplanungen in Bayern entsprachen,
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und zwar deshalb, weil eine rechtsgültige Grundlage für das artenschutzrechtliche
Untersuchungserfordernis noch in Arbeit war und erst im Februar 2017 veröffent-
licht worden ist (BioConsult SH hat auf Anfrage des LfU Bayern sich an der Erar-
beitung dieser artspezifischen Standards für die „Arbeitshilfe Vogelschutz und
Windenergienutzung" beteiligt). Bis zur Vorlage dieser Anleitung zum Artenschutz
bzgl. Windenergie war also das Helgoländer Papier die wichtigste Bezugsquelle
und somit als Stand der Wissenschaft für das Bundesland Bayern anzusehen.
Diese ist aber eine Empfehlung und Maßgabe, und wurde in den verschiedenen
Bundesländern an die jeweiligen regionalen Verhältnisse und Kenntnisse zu wind-
kraftsensiblen Vogelarten modifiziert und angepasst (so aucl_1/in" Bayern und
Schleswig-Holstein). Sie entspricht auch nicht dem aktuellen-wissenschaftlichen
Stand, sondern die 2015 herausgegebenen Richtlinien basiefefi aufdenfseinerzeit
verfügbaren, teilweise deutlich älteren Grundlagendaten. lñ~.irielerf_,FällenfwJtırZ`íen
bzw. konnten aktuelle, substanzielle Untersuchungen und Be\iiıe\rturlgeı,1-_f_ıo't:h gar
nicht berücksichtigt werden. Der den dort empfohlenen Abstandsvbrgaben zugrun-
deliegenden Kenntnisstand ist auch anspezifischsehr unterschiedlich, so beruht
dieser z. B. beim hier besonders thematisieıten Rotirıilanauf gut belastbaren wis-
senschaftlichen Untersuchungen mit Hilfe modernsterhfeflenretrie-Technik, bei an-
deren Arten hingegen liegen nur exp,er_te_r_`tba`sierte Grundännahmen vor, die noch
zu verifizieren und weiter anzupassı=.*;n'šind`>,Dias betrifft insbesondere Arten wie die
Rohıweihe, für die bislang keint-íbelastbêšlré Datengrundlage vorliegt, oder den
Uhu, für den es mittlenrveile umfangreiche, WKA-bezogene Telemetrie-Untersu-
chungen gibt, die zumindest für Schleswig-Holstein eine deutliche Abweichung von
der Bewertung des Kollisionsrisikos uridaden im Helgoländer Papier noch empfoh-
lenen, deutlich größeLefn_Abstandsradien`ëšrfordern. Darüber hinaus sind auch die
unterschiedlichen,Verhältnis\sexin den Bundesländern bzgl. der lokalen Populatio_
nen und der Gefährdung gegenüber Windenergieplanungen zu berücksichtigen.
So ist der auch hier zitierte Wešpenbussard besonders in den Bundesländern als
potenziell gefävhråletxeinzubeziehen, in denen Windenergieplanung innerhalb von
Wajclflächen mög`lichf5'zw='gewollt ist, während er in Bundesländern wie Schleswig-
Hdlstein und Niedersachsen, in denen Vorranggebiete für Windenergie mit festge-
legten Mindestabständen zu Waldflächen abgegrenzt werden, gering bzw. nur ein-
zälfallbezogen gefährdet ist. Demnach ist das Helgoländer Papier als fachliche
C_å_'run`dlage~fürftlie Einordnung und Bewertung von Auswirkungen von Windkraft auf
-sensible Vogelarten anzusehen, auf deren Basis die empfohlenen Abstandskrite~
riënjenach Situation und konkreter Regionalplanung in den Bundesländern ange-
wendet und angepasst werden (müssen).

Fazit Die durchgeführten Erfassungen entsprechen dem aktuellen wissenschaft-
lichen und landesweiten Maßstab. Die grundlegenden Standards zur Methodik
und Bewertung sind in vollem Umfang berücksichtigt und korrekt angewendet wor-
den.
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Die angewandte Methodik und der Untersuchungsumfang ist unzureichend
und für eine objektive Bewertung ungeeignet. Es fehlen Angaben zur Qualifika-
tion der Erfasser sowie zu den Erfassungsbedingungen. Das Helgoländer Papier
wurde nicht bzw. unzureichend berücksichtigt. Der Erfassungsaufwand ist viel zu
gering und entspricht nicht dem fachlichen Standard. Die resultierenden Ergeb-
nisse und Bewertungen fallen dazu stets zu gering aus, wobei auch eine be-
wusste Herabstufung des artenschutzrechtlichen Gefährdungsgrades der Arten
unterstellt wird.

Die Bewertung des Tötungsrisikos im Prüfbereich für Nahrungsgebiäte (also wie
hier außerhalb des potenziellen Beeinträchtigungsbereiches d,e§:NIestsft_aridortes)
erfolgt deutschlandweit aufgrund einer einjährigen Untersgcijung der',Raumn`ut-
zung. Schleswig-Holstein gibt mit der Forderung von 20 Erfa\s`sun/gstagen(,ä;',8 h
entsprechend 160 Stunden pro Erfasser die derzeit höchsten Anfgrderurigen aller
Bundesländer an die Untersuchung vor. Dem ist*/hinzuzufügen, däs`s`iit§1fFall WP
Stuvenborn das Erfassungssoll mit 21 Erfassungstagen und 168 Stunden gegen-
über dem Standard übererfüllt worden ist. Auch deffiihwand, dass zur Durch-
führung „ordnungsgemäßer“ Erfassungen mindester_ı:s»2 bis 3 Parallelerfas-
ser erforderlich sind, ist hier nicht gültig:-lri"Bayern und u. af in“Niedersachsen wird
in der Regel mit Parallelerfassernfgıeaibeitšefš ein deutschlandweit gültiger Stan-
dard existiert aber nicht. In Sclllesxwig-Hıdlstein wird die Anzahl der Erfasser ein-
zelfallbezogen abhängig von def`Gföße›und Einsehbarkeit des Vorhabengebietes
festgelegt. Bei einer Planung mit einer-li\lKA ist im Regelfall ein Erfasser ausrei-
chend, in größeren Vorhaben mit schwefèinsehbaren Teilräumen wurden bereits
bis zu vier Parallei-Erfasserxeingesetzt, s`o"dass der gesamte Beobachtungsauf_
wand in vielen!(F'f";'›ill<=§n de`utlj`ch\ über den Standards der anderen Bundesländer
liegt. lm vorliegenden Fall der, zyvei geplanten WKA reichte aber ein Erfasser aus,
um das relativ kleine und ütrersichtliche Untersuchungsgebiet um die beiden
Standorte komp,i_èfi`_einzuEsehen (s. Fachgutachten Vögel, S. 16, Abb. 2.2, BIO-
COJNSULT SH 2021,)7.lfii..Fåchgutachten wurden die Namen und die Qualifikation
dejfr Erfasser, sowie die Witterungsbedingungen nicht gesondert aufgeführt. Das
führt entgegen der Behauptung in der Einwendung keinesfalls zur Ungültigkeit der
Urå1tı?erSUC.l1l±l]Q._Bí0Consult SH setzt nachweislich nur geschultes, kompetentes

\Eí§'ersonal ein urid bürgt und haftet für die Qualität der Datenaufnahme, wie sie von
\derí,ONB gefordert wird. Das betrifft auch die Anforderung, die Erfassungstermine
iftirbei geeigneten, günstigen Witterungsbedingungen durchzuführen. Sofern im
Fachgutachten keine Anmerkungen zu witterungsbedingten Erfassungsein-
schränkungen bzw. -abbrüchen stehen, lagen gut geeignete Erfassungsbedin-
gungen vor. Die von den Erfassern dazu selbstverständlich aufgenommenen Wet-
terprotokolle sind jederzeit abrufbar und können ggf. auch im Gutachten ergänzt
werden.

Der Prüfbereich für Nahrungsgebiete wurde insbesondere beim Rotmilan nicht
bzw. unzureichend untersucht, angesichts der im Radius bis 4 km liegenden Brut-
plätze ist entgegen den Darstellungen im Fachgutachten und ASB von BioConsult
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SH ein Dichtezentrum vorhanden und ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko je-
denfalls gegeben, das eine Verweigerung der Genehmigung derAnlagenplanung
zur Folge haben muss.

Bzgl. des Rotmilans wird wiederholt ein unzureichend untersuchter und bewerteter
Prüfbereich für Nahrungsgebiete (4 km Radius um Brutstandorte) kritisiert und da-
raus eine Unterschätzung des Brutbestandes und des Gefährdungspotenzials im
Rahmen der artenschutzrechtlichen Prüfung gefolgert. Dabei wird insbesondere
bemängelt, dass zu Brutbestandsermittlung angeblich nur der Beeinträchtigungs-
bereich von 1,5 km um Neststandorte erfasst worden ist, der4 km„_R§,àdius aufgrund
des dargestellten Erfassungsaufvvandes unmöglich flächendeckefjdwerfasst werden
konnte. Zudem handele es sich um ein von den Gutachterrflfnicht__k|as'šifiziertes
Dichtezentrum des Rotmilans, wodurch eine Genehmigungvon WKA*von \l_oifi*.ihe-
rein zu untersagen sei. ' '
Diese Darstellungen entsprechen nicht den vorliegenden Ergebri'iss_en~LfiAn"cl Bewer-
tungen. Richtig ist, dass nach den aktuellen Vorgaben der ONB fürden Rotmilan
eine flächendeckende Erfassung von Brutstandortenxim 1,5 km-Radius um die
WKA-Planung erfolgen muss und erfolgt ist. Innerhalb-¬des`4 km-Radius sind die
aus der Datenbank bzw. früheren Kartierungen und Meldungen bekannte Brut-
standorte und deren Umgebungsbeifeiöñe,nachzukontrollieren (MELUR & LLUR
2016, MELUND & LLUR 2017),.ln-éinigerrder Erfassungsjahre wurden zusätzlich
zu den Nachkontrollen im 4 kin`=r§ådiμs,.eináeine waidfiächen im 3 km-Radius fia-
chendeckend kartiert. Eine flächendeckende Erfassung des Prüfbereiches ist nicht
gefordert und ist auch fachlich allein s`ch6n__aufgrund des unverhältnismäßig hohen
Aufwandes und der großen,Fehleranfälli§_;jkeit nicht sinnvoll. Durch die Kombination
von flächendeckeijde"r'Ei'fasšu,ng im Nahbereich und Nachkontrollen im 4 km-Ra-
dius, sowie der“Elugaktivitätserfassungen im Bereich der WKA-Planung ergibt sich
damit ein relativlkklares und !te,älitätsnahes Bild der jährlich im Raum siedelnden
Brut- oder Revierpaare. Dabei wird eine geringe mögliche Uber- oder Unterschät-
zung des tatsächlicß'-ın' Bestandes bewusst in Kauf genommen, ohne dass die re-
sultierende Bewertung verzerrt wird. Die großräumigen Erfassungen des von der
Bürgerinitiative beauftragten Ornithologen A. Ortmann zeigen übereinstimmende
Erfgebni_ssefi,“_die das im Fachgutachten dargestellte Besiedlungsmuster des Rotmi-
lalhs-bestätigen`Ä Demnach sind nach den Ergebnissen der Nestkartierungen und
*Datenrecherchen 2016-2020 im 4 km Radius um die geplanten WKAjährlich zwi-
schen einem und vier Brutreviere besetzt. Es handelt sich um ein konstant und re-
lativdfcht besiedeltes Gebiet, das im sog. Schwerpunktraum der Brutverbreitung
des Rotmilans in Schleswig-Holstein liegt (Karte beim LLUR abrufbar). Bei WKA-
Planungen innerhalb dieses Raumes ist der Rotmilan bzgl. einer erforderlichen
Raumnutzungserfassung besonders zu berücksichtigen. Dies ist durch das im Gut-
achten dargestellte Untersuchungskonzept umgesetzt worden.

Der für die Erfassungen vorgesehene Erfassungszeitraum reicht von April bis Au-
gust. Dies hat den Hintergrund, dass die Rotmilan-Brutreviere ab Anfang April
etabliert sind und die Brutperiode bis zum Ausfliegen der Jungvögel bis in den Au-
gust reicht. Darüber hinaus können so auch wichtige Landnutzungs-Ereignisse,
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wie Mahd und Getreideernte, durch die Rotmilane angelockt werden, mit aufge-
nommen werden (MELUR & LLUR 2016). Im Einwand wird ein verlängerter Erfas-
sungszeitraum als zwingend erforderlich angesehen. Diese Forderung entbehrt ei-
ner fachlichen Grundlage: Weder werden, wie behauptet, in S-H bereits im Feb-
ruar Rotmilan-Reviere etabliert (Ausnahmen gibt es sicherlich und das Eintreffen
der Einzelvögel kann durchaus so früh liegen, in Bayern auch früher als in S-H),
noch ist es erforderlich revierlose Vögel oder Durchzügler, die vor der Brutperiode
oder erst später im Herbst auftreten, bei der artenschutzrechtlichen Prüfung zu be-
rücksichtigen. Hier geht es allein um die als besonders gefährdet einzustufenden,
ortsgebundenen Brutvögel, von denen regelmäßige oder konzentrierte Flüge im
Gefahrenbereich erwartet werden können. Der empfohlene Erfasišuhgszeitraum
grenzt somit die im Fokus stehenden Brutvögel und ihre Jungiíögel so,gf_ut möglich
von den ortsungebundenen, umherstreifenden Vögeln ab..Dfef`im Gu'fachten__a\nge-
wendete Erfassungszeitraum entspricht damit den Vorgabeh.und'§le'n biologisch
und artenschutzrechtlich relevanten Perioden der Rotmilan-Aktiiıiištzäten Bereich
des Vorhabensgebietes. (,»›,` 2""

Den Herleitungen des Eintritts eines signifikant er\hö`h`te\n Tötungsrisikos innerhalb
des Prüfbereiches des Rotmilans wird widersprocheñnßie zur Stützung dieser
Theorie herangeführten Gerichtsurteilfi-A3fs_i_n_d aus dem Züsaíımmenhang gerissen.
Die artenschutzrechtliche Behandlungxıon pptenziellem Beeinträchtigungsbereich
und Prüfbereich ist bundesweit unddurch :die Rechtsprechung folgendermaßen
geregelt: lm Prüfbereich für Nalírutlgsgebiete ist durch entsprechende Untersu-
chungen zu überprüfen, ob Verb'otstatb'ç-:-stände des Artenschutzes berührt wer-
den. Anders als im Beeinträchtiguifgsbereich, in dem von artenschutzrechtlichen
Konflikten (hier meist signifikant erhöhtesñfötungsrisiko) ausgegangen wird, ist im
Prüfbereich nur im__Falle'vorliegender bedeutsamer Habitate oder Flugkorridoren
der Eintritt von V<§rb'6tsta`tbes`tänden zu erwarten (s. auch LAG VSW 2015, aktua-
lisiert LAG VSW,/2020, „Helgoländer Papier"). Diese Prüfung ist im Rahmen des
Vorhabens Stuvenborn durcjigeführt worden und hat ergeben, dass für den Rot-
milan im Bereichfcler WKA;Pjänung keine erhöhte Bedeutung von Habitaten oder
Flugkorridoren vorliegt†›i_=iffd"dass das Tötungsrisiko mit den zur Verfügung ste-
henden VermeidurTgš'i1”`1"àßnahmen jedenfalls unterhalb der Signifíkanzschwelle

- rgehalten werden kann.

_;^_` Fåzıit-:~.Die.Erfa§sungen zum Rotmilan sind standardgemäß durchgeführt worden
"= "-ur'1d`die'Gutacñter haben sich gründlich mit der Bestandssituation und der Raum-\.I ur'-r_rut~zung in diesem Gebiet beschäftigt. Demnach handelt es sich um ein relativ

dicf¬ı`t~bPesiedeltes Gebiet innerhalb des Brutschwerpunktraumes Schleswig-Hol-
steiñsf in dem aber nicht zwangsläufig ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko vor-
liegt, sondern zu prüfen ist. So zeigten die Untersuchungen, dass im Bereich der
WKA-Planung keine Bruten oder erhöhte Flugaktivitäten zu verzeichnen waren,
aus denen ein erhöhtes Tötungsrisiko oder der Eintritt weiterer Verbotstatbe~
stände nach § 44 Abs. 3 BNatSchG resultieren könnte.

ı Weitere windkraftsensible Arten wie Mäuse- und Wespenbussard wurden
nicht bzw. nicht angemessen berücksichtigt und deren Gefährdung hinsichtlich
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der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände wurden, auch bedingt durch die
unzureichende Erfassung, unterschätzt. Auch für diese Arten wird entgegen den
Darstellungen in den Gutachten ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko angenom-
men bzw. gefordert. Zur Stützung dieser Bewertung sind über die Bürgerinitiative
großräumige Erfassungen von Greifvogelarten im Raum Stuvenborn-Sievershüt-
ten durch einen ortsansässigen Ornithologen durchgeführt worden, die hier vorge-
legt werden.

Mäuse- und Wespenbussard gehören in Schleswig-Holstein nicht zu den wind-
kraftsensiblen Arten. Dass die Arten in den Bundesländern unterschiedlich einge-
stuft werden, mag diskussionswürdig und zu kritisieren sein, ist,abe'r im vorlie-
genden Rahmen nicht zu lösen. Entgegen den Darstellungen-defEinwendung
hat sich BioConsult SH mit der Erfassung und der artenschCi_tzrechtli{§hë§n Bewer-
tung des Mäusebussards eingehend befasst und dies im Fachgutachten doku-
mentiert. Demnach war der Minimalabstand von Neststandoften 470 m_.=Da`mit la-
gen keine Brutansiedlungen im Nahbereich zu den geplanten (Alostandskri-
terien bestehen beim Mäusebussard nicht), so dass nach fachgutachterlicher Be-
wertung kein erhöhtes Tötungsrisiko für diese Art' vorliegt. Diese Bewertung wird
von der ONB mitgetragen. Entgegen den Darstellungen"d_er Einwendung ist die
erfasste Besiedlungsstruktur und -dichte als durchschnittlich anzusehen, es liegt
keine besondere Konzentration und.keine_'besondere Habitatqualität der für die
WKA-Planung beanspruchten Flächen vorf~. Auch die großräumigen Erfassungen
des von der Bürgerinitiative beauftragten Ornithologen zeigen keine Widersprü-
che, sondern grob übereinstimmende-Ergebnisse, die im Wesentlichen das im
Fachgutachten dargestellte Besiedlungsmuster des Mäusebussards bestätigen.
Dabei ist allerdings auf die eingeschrän_kte_ Belastbarkeit und Aussagekraft dieser
„Paralleluntersuch_ungen“fhinzuweisen, dënn hier wurde versucht, einen sehr gro-
ßen Raum an erusgévvählterıffunkten stichprobenhaft und einer Kombination aus
Sichterfassungeñ und Nestèrsuche zu erfassen, der zudem keinen direkten Be-
zug zu der WKA,-Planung aufyiíeist. Keinesfalls lässt sich aus diesen Ergebnissen
auf den artenšcliutzrechtliçheir Konflikt der Arten bzgl. der WKA-Planung rück-
schließen.

.il4

vireiissrorch (s. 31)
5

Die -Efgeb_n_i§1_darstellung und die Bewertung von BioConsult SH wird als falsch
`\:dàr,'gestellt, wobei eine Unterschätzung bzw. Unterbewertung der Bestände, Flug-

aktivitäten und resultierenden Auswirkungen unterstellt wird. Zur Untermauerung
diešer›Einwendungen werden Gerichtsurteile angeführt, deren Inhalte aus dem
Zusammenhang gerissen Werden, um die Einwendungen zu stützen. Insgesamt
sind die dargestellten Kritikpunkte und ihre Begründungen bzgl. der hier gültigen
Untersuchungs- und Bewertungsgrundlagen, sowie der Anwendung des Arten-
schutzrechts fachlich nicht nachvollziehbar und teilweise sachlich nicht richtig.

lm Detail wird von einer „massiven Raum nutzung" des Weißstorches gesprochen,
die von dem Nebengutachter bestätigt wird. Es wird weiter von sehr hohen Flugse-
quenzen und hoher Stetigkeit und demnach ständiger Präsenz von Störchen ge-
sprochen. Dabei zeigen die Ergebnisse und Bewertungen des Fachgutachtens ein
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ganz anderes Bild: Es wurden an 12 von 21 Tagen Weißstörche gesichtet. Die Ste-
tigkeit des Auftretens ist mit 57 % nicht als besonders hoch zu bewerten. Es wurden
in 160 Stunden insgesamt 43 Flugsequenzen erfasst, und die Aufenthaltsdauer in
der Bewertungsfläche betrug 183 min. Dabei lag sie an 8 der 12 Anwesenheits-
Tagen < 10 min. Nur an einem Tag wurde unter Beteiligung von Jungvögeln mit
knapp 90 Minuten ein überdurchschnittlicher Peak erreicht. lm Kontext der vielen
bereits durchgeführten Raumnutzungs-Untersuchungen am Weißstorch durch die
BioConsult SH und anderer Büros im Rahmen von Windenergievorhaben in S-H
ergeben die Ergebnisse für Stuvenborn keine erhöhten Flugaktivität/en und kein er-
höhtes Tötungsrisiko. Darüber hinaus wird eine Betriebsregulierungfin}Abhängigkeit
von landwirtschaftlichen Nutzungsereignissen für den Rotmilanfunfi die,R,ohrweihe
eingerichtet von der der Weißstorch ebenfalls profitiert. ,./f) _,››f,f"'

Die Konflikte mit dem Artenschutzrecht sind nicht so groß, dass „{ibhilfen.'raßnah-
men oderAblenkungsmaßnahmen, die die enorme Raumnutzung mindern oder
verhindern, nicht möglich sind“ (S. 31, unten). \\,.f"

\ \
Zusätzlich werden die WKA im Zeitraum vom 01. A`prjl`;bi\s 31. August von 1
Stunde vor Sonnenaufgang bis 1 Stunde nach Sonnenuntergang abgeschaltet.

Remweihe (s. 32) d-,
.f l.ß .,.1 ıA .1

Hier gibt es keine Widersprüche íwisch_eri,..den Aussagen des Fachgutachtens
und den Erfassungen und Ergeb`nisšerf.des Nebengutachters. Wie in der Einwen-
dung dargestellt, bestätigen beide Gutàqhterbüros das Brutvorkommen der Rohr-
weihe im Bereich Umgebungsbereich `de`s:;.\/orranggebietes. BioConsult SH liegen
Daten früherer Jerhre,:\7.`Ö†rf"so,hat die Rohfweihe 2017 im Nahbereich der geplan-
ten WES-Stand,o:r.te'_gesieElelfi\2020 aber nicht. Bruten treten demnach in räumlich
wechselndemfllluster auf, eine) Gefährdung von Bruten und Altvögeln liegt aber
nach gültiger anenschutzreehtlicher Bewertung lediglich im Nahbereich von dau-
erhaften Nestštaiıdorten vor:(Radius in S-H: 330 m um Neststandorte). Ferner
wurçlıe auch die Ragrijnützung der Rohn/iıeihe untersucht, die das Bild bestätigt,
dass im weiteren Umfeld Brutplätze liegen, von denen aus die Flugaktivität auch
in ,den Bereich der Bewertungsfläche ausstrahlt, allerdings nur in Juli und August
mit lgcht erhöhten lntensitäten oder Stetigkeiten. Dabei ist es unerheblich, ob im
6,kn1=RÜåf;l,i[._T§`jöch weitere Bruten liegen, da nach unseren Erfahrungen aus zahl-
xfeicjlhen Raumnutzungs-Untersuchungen Rohrweihen Distanzen von > 3 km vom

- l

Br_utplatz nicht regelmäßig fliegen und wenn doch wären diese möglichen Flüge
im`Rahmen der Raumnutzungserfassung miterfasst worden. Für den angesetzten
Prüfbereich von 6 km der LAG VSW (2015) gibt es keine belastbaren oder plau-
siblen Grundlagendaten, er findet auch in den Länder-Leitfäden kaum Anwen-
dung. In Schleswig-Holstein wurde keine Abgrenzung eines Prüfbereiches festge-
legt.

Diverse Wassen/ogelarten (S. 32)

Die Wasservogelarten im Bereich der Kläranlage sind durch das WKA-Vorhaben
nicht betroffen, da die Anlagen einen ausreichenden Abstand aufweisen und von
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keiner dieser Arten große regelmäßig beflogene Aktionsräume und auch keine
konzentrierten Flugrouten von dort oder dorthin durch das Vorhabengebiet zu er-
warten sind. Keine dieser Arten weist auch eine erhöhte Empfindlichkeit bzgl.
WKA auf (s. HÖTKER 2006; BLEW et al. 2018; LANGGEMACH & DÜRR 2018;
DÜRR 2020)

Zugvögel und Rastvögel (S. 35)

Die WKA-Planung befindet sich außerhalb der Gebiete mit besonderer Bedeutung
für den Vogelzug in Schleswig-Holstein. Damit sind keine gesondl/èrten Erfassun-
gen des Vogelzuges durchzuführen, Aussagenzum erwarteten'Zugau_fl<ommen
und zur artenschutzrechtlichen Bewertung sind im Rahmen'šg%ès Facifig'utach_tens
in Form einer Potenzialbewertung vorzunehmen. Dies ist erfo.lgt«.„Es ist darauf hin-
zuweisen, dass abseits bedeutsamer Zugrouten für Zugvögefnacíhxwie.-v'pr`keine
erhöhten Gefährdungen durch WKA, insbesondere durch Vogelsçhlag nachge-
wiesen worden sind. Dies bestätigen auch die letzt_e`n.großräumigen`Kollisionsop-
fer-Studien des Projektes PROGRESS (BLEW et àl. X2018), an dem BioConsult
SH maßgeblich beteiligt war. Eine höhere Betroffenf`ieit"ist für die Gruppe der
Rastvögel gegeben, allerdings ist der-'Bf-2-'reiwch der WKA-Plänung als Rastgebiet
nicht von Bedeutung und liegt auchinichtin fnöglichen Achsen zwischen Rastge-
bieten, so dass erhöhte Gefährdungen bereits in Form einer Potenzialbewerlung
ausgeschlossen werden können'.~,_

__, _,
Fledermäuse (S. 33 f.)

_ ı
.-^` ' .

.- ___ `

Das Untersuchurtgskonzept_fÜır;EFledermäuse erfolgt in Schleswig-Holstein nach de-
tailliert festgelegítem Standafd (MELUND & LLUR 2017; MELUND 2020). Ein Ar-
tenspektrum vbn,_vier bis seehs!Arten entspricht dem Durchschnitt an zu erwarten-
den Arten in dêr._A`grarlandschafi Schleswig-Holsteins und außerhalb von Gebieten
mitfbesonderer Bedeutung für den Fledermausschutz. Es wurden alle für diesen
La,h<_;ischaftsraum typischen Arten nachgewiesen bzw. berücksichtigt. Das Tötungs-
risikb von Fledermäusen erhöht sich nicht zwangsläufig mitder Anzahl vorkommen-
dc-¬í^riArten.._Das Tötungsrisiko wird individuenbasiert bewertet und die vorkommen-
d_en"Arten weišen eine unterschiedliche Empfindlichkeit bzgl. des Kollisionsrisikos
auf. Die Behauptung, allein durch die Fülle von 6 vorkommenden Arten ergäbe sich
ein-„_nicht übenrrıindliches Hindernis des entgegenstehenden naturschutzrechtlichen
Belangs nach § 44 Abs. 1 BNatSchG" ist falsch. Es ist für die Beurteilung des Tö-
tungsrisikos unerheblich, ob die Fledermäuse durch direkten Schlag der Rotorblätter
oder aber durch ein Barotrauma getötet bzw. gefährdet werden; maßgeblich ist im-
mer das Maß der Gefährdung im Nahbereich der Rotoren. Es ist bekannt, dass Fle-
dermäuse, teils auch bedingt durch Luftbewegungen oder durch das Folgen von
Fluginsekten, in den Gefährdungsbereich von Rotoren geraten können. Daher wur-
den Vermeidungskonzepte entwickelt, um das Tötungsrisiko zu minimieren. Mit der
Einführung eines fledermausfreundlichen Betriebsalgorithmus in Abhängigkeit ge-
messener Flugaktivitäten und diese beeinflussenden Witterungsbedingungen findet
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ein effektives und bundesweit anerkanntes Vermeidungskonzept Anwendung,
wodurch signifikant erhöhte Tötungsrisiken nach § 44 Abs. 3 (1) BNatSchG sicher
vermieden werden.

Umgebung mit Erholungsfunktion

Durch die Platzierung der WKA außerhalb des Gebietes mit besonderer Erho-
lungseignung werden nachteilige Auswirkungen auf die Funktion dieses Raumes
vermieden. 1...,

/' _.›"4 f

Die nachteilige Veränderung des Landschaftsbildes ist im Rahrníefi des_`l_BP fest-
gestellt worden. Die Kompensation über das Ersatzgeld in!deír«'ermittelteh Höhe
entspricht der im Erlass „Anwendung der naturschutzrechtlichen Eiiıgfiffsregelung
bei Windkraftanlagen“ i.d.F.v. Dezember 2017 beschriebenehälóšeherlsygeise,
die in Schleswig-Holstein bei Windkraftplanungen verbindlich ahzuwençjen ist.\ ...K ff.
lm Rahmen der Regionalplanung ist unter Abwäiguñgxaller Belange ein Vorrang-
gebiet Windenergie ausgewiesen worden, dabei håbefıxauch raumordnerische
Belange wie die Siedlungsstruktur, die Freiraumstrukfuršowie die Belange von
Natur und Landschaft Berücksichtigung-gefgnden.

Einhaltung der nächtlichen lmnıif;sšions;i'iı}htwerte: ~
'I rf“. .Ä S!

An den lmmissionsorten 13 unclr-.14`wird.der' nächtliche lmmissionsrichtwert um
3 dB(A) unterschritten (Schallpfoghöså der PAVANA GmbH, Bericht Nr.
2019PAV00406 vom 21.10.2019).
An allen anderen lmmissionsorten beträgtfijdie Unterschreitung des nächtlichen
lmmissionsrichtvvert§šÃ71bis„§l\2 dB(A) in der Gesamtbelastung.

Von einer erheblichen Belästigung oder Gesundheitsgefährdung ist demnach
nicht auszugehen. (vgl. TA Lärfır, Ziffer 3.2.1: Der Schutz vor schädlichen Um-
welteinwirkungen durch Geräusche (§5 Abs. Nr. BImSchG) ist vorbehaltlich
der Regelungen_`in„den_/;lbšätzen 2 bis 5 sichergestellt, wenn die Gesamtbe-
lastung am maßgeblichen "lmmissionsort die lmmissionsrichtwerte nach Num-
mer,-6 nicht überschreitet).- .2= ii

X\ Sr'cherheitszı_ı,schläge.'
\. i'¬r¬"~-f'
\- \Der verwendete Sicherheitszuschlag wurde entsprechend den Vorgaben des

Llel~JR bemessen. Dabei wird auf eine Berücksichtigung der Serienstreuung im Si-
chefhèitszuschlag verzichtet, da in Schleswig-Holstein jede Windenergieanlage
nach Errichtung schalltechnisch vermessen wird. Sollte der Schallleistungspegel
den in der Genehmigung festgesetzten Schallleistungspegel überschreiten, würde
die WKA in einem schallreduzierten Betriebsmode betrieben werden müssen.

Zuschläge für Ton-/lmpulshaltigkeit:

Zuschläge für Tonhaltigkeit und lmpulshaltigkeit der Windenergieanlagenge-
räusche wurden nicht berücksichtigt, da zuschlagspflichtige ton- oder impuls-
haltige Geräusche bei modernen Windenergieanlagen nicht dem Stand der
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Technik entsprechen. Vorsorgliche Zuschläge für eine Ton- oder lmpulshaltig-
keit sind deshalb nicht zu vergeben. Darüber hinaus kann die Abnahmemes-
sung den Nachweis erbringen, dass keine Ton- oder impulshaltige Geräusche
zu berücksichtigen sind.

(Hinweise zum Schallimmissionsschutz bei Windkraftanlagen (WKA) LAI, Überar-
beiteter Entwurf vom 17.03.2016 mit Anderungen PhysE vom 23.06.2016, Stand
30.06.2016: „WKA, die im Nahbereich höhere tonhaltige Geräuschemissionen
hervorrufen, sind nicht Stand der Technik“, „Die durch die Drehbewegung der Ro-
torblätter erzeugte windkraftanlagentypische Geräuschcharakteristik ist in der Re-
gel weder als ton- noch als impulshaltig einzustufen“). K,

4. _!

F ›
9. ,.-

Messberichte:
' 1. ,.›'

Sollten bis zur Inbetriebnahme keine drei schalltechnischefı~l\(less_berrichte,ftjr den
Anlagentyp vorliegen, wird von der Genehmigungsbehörde gefordert, die.WKA im
Nachtzeitraum bis zur Abnahmemessung schallreduziert zu betreiben. Durch die-
ses Vorgehen wird dem Schutz der Anwohner Rechnung getragen.\`(š' lnhaltsbe-
stimmung l.2.1) `;-.,_`\,_

\`*« MX

lnfraschall '_ k \.
.1 ' '

Gemäß den aktuellen LAI-Hinweisen sind ___kei\i1e erheblichen Belästigungen oder
Gesundheitsgefahren durch lnfraschall gegeben. Das stellt auch das Umweltminis-
ierium NRW im Fakienpepier wifideñetgieaniegen und ınfreeeheii feet (Tierfre-
quente Geräusche inkl. lnfraschall vön Vl/indkraftanlagen und anderen Quellen,
LUBW Landesanstalt f_ü;r_lJmwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württem-
berg.) Alle aktuell?en'_ll_lless`proj::-ıkte (z.B. des LUBW 2016) weisen nach, dass im
Nahbereich vonillvindenergieânlagen (bis ca. 300 m) lnfraschall zwar messtech-
nisch nachweisfbär ist, aber deutlich unterhalb der Wahrnehmungsschwelle des
Menschen liegt (Hinweise zurn›'Schallimmissionsschutz bei l/Vindkraftanlagen
(WKA) LAI , Uberarbeiteteršntwurf vom 1 7. 03.2016 mit Anderungen PhysE vom
23.06.201 6, Stan`d 30.f0.6.-2016 „Die lnfraschallerzeugung moderner WKA liegt
selbst im Nahbereich bei Abständen zwischen 150 und 300 m deutlich unterhalb
de'r,l/Vahmehmungsschwelle des Menschen [4, 5]. Damit sind Gesundheitsschä-
den_und el/rhebıliche Belästigungen nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht zu er-
.i_/i/faııten. '-)..„.- „- “

~ 1

'A'b5c_a. 700 m Abstand zur Windenergieanlage ist messtechnisch kein bzw. nur
sehr geringer Unterschied zwischen an- und ausgeschalteter Windenergiean-
lage"festzustellen. Der lnfraschall im Fernbereich einer Windenergieanlage
wird im Wesentlichen durch Wind erzeugt. (Tieffrequente Geräusche inkl. lnf-
raschall von Vl/indkraftanlagen und anderen Quellen, LUBW Landesanstalt für
Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg)

Auch die kürzlich abgeschlossene Studie des Umweltbundesamtes „Lärmwlr-
kungen von lnfraschallimmissionen, Abschlussbericht vom Juni 2020“ ven/iıeist
auf das sehr geringe Niveau des lnfraschall- Schalldruckpegels von Windener-
gieanlagen.
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1. Genehmigungsvoraussetzungen

Durch die sich aus den Bestimmungen der TA-Lärm resultierenden Abstände von
' WKA zu Wohngebäuden an den lmmissionsorten ergibt sich kein Hinweis auf

eine Gefährdung oder Belästigung, da die auftretenden Pegel im lnfraschallbe-
reich weit unter der Wahrnehmungs- und Hörschwelle und im Bereich von tieffre-
quenten Geräuschen (20-90 Hz) unter oder geringfügig über der Hörschwelle lie-
gen.

ll Sachprüfung
Die Voraussetzungen für die Erteilung der beantragten Genehmig/uišıg sind in § 6
BImSchG aufgeführt. Danach muss die Erfüllung der sich aus §.f5,.B`lmSchG und
einer aufgrund des § 7 BImSchG erlassenen Rechtsvorschrjfifiergebenden Pflich-
ten sichergestellt sein und es dürfen keine anderen öffentlich;-írechtlighen Ver;
schriften und Belange des Arbeitsschutzes der Errichtung ün,"deifrrBetrie,b-gdér
Anlage entgegenstehen. \\\'*:\ l /-'If'

Insgesamt ist festzustellen, dass die Bewertung .ç_lier.\lJmweltauswifku†ngen des
Vorhabens keine Gründe ergeben hat, die einer pbsitiven Entscheidung über die
Zulässigkeit des Vorhabens in Hinblick auf eine wirksaíhe__Umweltvorsorge entge-
gensteht. `\ \,

_.-'”:_"\ 'V

\_
~.`_,_

"'i
.1

i1

'i'--.._¬›1'J
-NHμ4 i!

1.1 Betreiberpflichten nach § 5 BImSchG*~.f\.f...-f
1.1.1 Schutz- und Abwehrpflicht vor schädlichen Umwelteinwirkungen und sonstigen

Gefahren, erheblichen Nachteilen und erheblichen Belästigungen für die Allge-
meinheit und die Nachbarsghafi, das heißt, Verhinderung von konkret bzw. beleg-
bar schädlichen,ülmm7eltëinyiiirkungen
(§ 5 Absatz 1 1 BlmSchG).°t

f .-

Nach § 3 Blmí°`{dl1G sind schädliche Umwelteinwirkungen „lmmissionen, die nach
Art, Ausmaß oder"Dgue_;geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder er-
hepıtehe seıästig`ttngš¬„fur”die Aıigemeihheit oder die Nachbarschaft herheizufuh-
reií-å_",i

A Btši-,item beantragten Vorhaben sind dies insbesondere Umwelteinwirkungen, die
<,\\inšfilformvont-SçhallImmissionen, periodischem Schattenwurf und Turbulenzen auf-

trèteíw" T"-\.__ L
Die'Auf|age Nr. 2.2.1 dient der rechtzeitigen Information der zuständigen Be-
hördeëdamit im Falle einer Störung des Betriebes frühzeitig geeignete Maßnah-
men ergriffen werden können und somit die Allgemeinheit und die Nachbarschaft
vor schädlichen Umwelteinwirkungen i. S. des § 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG ge-
schützt werden.
Als bedeutsame Störung wird ein Ereignis wie ein schwerer Unfall oder ein Scha-
densfall oder sonstige Störung des bestimmungsgemäßen Betriebes mit nicht un-
erheblichen Auswirkungen definiert (z. B. Austritt nicht unbedeutsamer Mengen
an gefährlichen Stoffen).
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Das alleinige Ansprechen von Alarm-, Sicherheits- oder Schutzeinrichtungen
ohne einen Stoffaustritt, Schadensfall oder ähnlichem löst in der Regel noch keine
Meldepflicht aus.

Schall
Zum Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft durch schädliche Umwelt-
einwirkungen (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG) durch Geräusche sind die Vorgaben der
Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) maßgeblich. Außer-
dem ist der Erlass des MELUND vom 31.01.2018 zur Einführung der aktuellen
LAI-Hinweise zum Schallimmissionsschutz bei WindkraftanlagenfirfSchleswig-
Holstein zu beachten. . '3

K I ,'_' _-* _. ›

Grundlage für die Beurteilung der Schallimmissionen in de`r,Umgeb,ung derhjer
genehmigten Windkraftanlage ist die Schallimmissionsberechnung vom___.9_,.1›2_2020

_ .- ›

der Pavana GmbH. "w
› ~ `¬ ›,» ~ __\ \¬_,

Hinsichtlich der Gebietseinstufung und des damit~›v__êrb\undenen Schützniveaus der
maßgeblichen lmmissionsorte sowie der Teilbeurteilungspegel der Windkraftan-
lage an den lmmissionsorten wird auf die o. g. Schallifnrnissionsprognose verwie-._ ,
sen. "- _ -`

,- -~-- tr,
Tagsüber befinden sich bei Betri_ebfder genehmigten Windkraftanlage keine lm-
missionsorte im Einwirkungsberèich der Anlagen.

\ 4

Ausweislich der Schallimmissionsfproghose kann die Nichtüberschreitung des
IRW von 45 dB(A) zur Nachtzeit an den maßgeblichen lmmissionsorten im Stan-
dardmodus erreicht werden. x _? `

.›- _,_.-›-- _ `“\._
4' .I `Daher wurde dlerrlßetrieb derwindkraftanlage für die Zeit von 22:00 bis 06:00 Uhr

auf die unter der lnhaltsbestirnnıung l_2.1_1 genannte Drehzahl und Leistung so-
wie den Betriebsmodus und die dort aufgeführten Oktavschallleistungspegel
LwA,oi<t begren\z_tf`~Die Festseítzung der Oktavschallleistungspegel LWA, okt erfolgte
auf;Grundlage der lÜ1d_er§_Schallimmissionsprog nose verwendeten LWA. oi<t.

Urlter der lnhaltsbestimmung l_2.1_1 wird festgelegt, dass es sich weiterhin um ei-
nefnıfgenehmigungskonformen Betrieb handelt, wenn entsprechend nachgewiesen
wird -dasstrotz_Überschreitung einer oder mehrerer der festgesetzten Oktav-\R '

- fl
\'\ Schallleistungspegel LWA oki die prognostizierten A-bewerteten lmmissionspegel

überschritten werden.

Gemäß der LAI-Hinweise zum Schallimmissionsschutz bei Windkraftanlagen
(\NKA) vom 30.06.2016 muss in diesen Fällen die betreffende Windkraftanlage bis
zur Abnahmemessung mit einer weiteren Reduzierung von Drehzahl und Leistung
betrieben werden.
Für den beantragten WKA-Typ konnte bisher keine Schallvermessung vorgelegt
werden. Laut LAI-Hinweisen soll bei noch nicht vermessenen WKA eine Unsicher-
heit von 3 dB berücksichtigt werden. Dies wird vorliegend dadurch erreicht, dass
die WKA bis zur Nachvermessung in einem reduzierten Betriebsmodus betrieben
werden darf bzw. nur, wenn die sogenannte Dreifachvermessung eine Einhaltung
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der oktavabhängigen Schallleistungspegel im energetischen Mittel zeigt (siehe ln-
haltsbestimmung l_2.1_1).

Bei den lnhaltsbestimmungen ist jeweils der Ist-Bestand berücksichtigt worden,
aber auch die geplanten Bauphasen zwei und drei, wonach an dem Standort noch
insgesamt drei WKA errichtet und betrieben werden sollen.

Zur Überprüfung, ob die in der Genehmigung auf Grundlage der Schallimmissi-
onsprogncse festgesetzten OktavschallleistungspegeI für die hier genehmigte
Windkraftanlage tatsächlich nicht überschritten werden, bedarf es dsıher der Ab-
nahmemessung als Schallleistungsmessung_ Die Auflage 2.2.2 jegt'die konkreti-
sierenden Anforderungen an die Abnahmemessung gemäß deif.IfAl-Hinweise zum
Schallimmissionsschutz bei WKA in Verbindung mit der Teclfånischen;Ri`chtlinie für
Windenergieanlagen, Teil 1: Bestimmung der Schallemissionsvgertıe'(FGVll;F§jchtli-
nie TR1) fest. Gemäß der LAI-Hinweise ist der Betriebsbereich,=mindest,erís“so zu
wählen, dass die Windgeschwindigkeit erfasst wird, in der der n'iaximale'Schall-
leistungspegel erwartet wird. Nach TR1 liegt dieser-irn Regelfall beieiñıer Windge-
schwindigkeit bis zu 10 mls in 10 m Höhe. Unter der Maßgabe, dass die Messung
den maximalen Schallleistungspegel erfassen muss `un{il¬die TR1 hier nur den Re-
gelfall abbildet, sind von den zuvor genannten Regelungeníauch Messungen von
Windgeschwindigkeiten über 10 mls.-ir']1'l0\m(Höhe gedeckt Können die höchsten
Oktavschallleistungspegel im Einzelfall erstbei Windgeschwindigkeiten über 10
mls in 10 m Höhe ermittelt werderi, sindzfitbnahmemessungen daher auch bei hö-
heren Windgeschwindigkeiten zür,__Übefprüfung der Einhaltung der festgesetzten
Oktavschallleistungspegel erforder`licl'ı_4:,\

Die Begrenzung der,Messunsicherheit`šolllMessungen unter störenden Bedingun-
gen, welche dasfE_fgebnis:;ëin`er Messung verfälschen, von vornherein verhindern.
Nach dem Stanëfder Technik beträgt die Messunsicherheit bei einer Nachweis-
messung durchschnittlich 0,fid_B_ Die Messunsicherheit wurde auf 1,0 dB be-
grenzt, da Meš{s`u,ngen mit eihjer Unsicherheit oberhalb dieses Wertes nicht mehr
geeignet sind, eine-verlässliche Aussage über die festgelegten Oktavschallleis-
tungspegel zu treffen-«f'”
Die Auflage 2.2.4 ist zur Regelung des Nachweises eines genehmigungskonfor-

Betriebs trotz Überschreitung der gemessenen Oktavschallleistungspegel er-
forirdrí-;f_l„i§h'_""Hie›rfür stellt die Nichtüberschreitung der lmmissionspegel des Progno-
ségutac¶e_nš"das höhervvertigere Kriterium dar. Die Teilbeurteilungspegel an den
lngıfnissionsorten, die durch die Neuberechnung mit den Ergebnissen der Abnah-
memessung ermittelt werden, dürfen die Teilbeurteilungspegel des Prcgnosegut-
achtens der Antragsunterlagen nicht überschreiten.
In den LAI-Hinweisen zum Schallimmissionsschutz bei WKA wurden Regelungen
zur Tonhaltigkeit getroffen, die in die Auflage 2.2.5 übernommen wurden. Dadurch
wird sichergestellt, dass es nicht zu erheblichen Belästigungen durch tonhaltige
Geräusche kommt.
Der nächtliche lmmissionsrichtwert wird bereits durch den bestimmungsgemäßen
Betrieb der Windkraftanlage und unter Berücksichtigung anderer relevanter Quel-
len (z. B. weitere Anlagen) ausgeschöpft. Dies bedeutet, dass eine Zunahme der
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Emissionen zu einer immissionsrelevanten Überschreitung beitragen würde. Das
ist insbesondere dann der Fall, wenn durch Abweichungen vom Regelbetrieb im-
missionsrelevante ton- oder impulshaltige Geräusche entstehen. Nach A.3_3.5
und A. 3.3.6 TA Lärm sind für immissionsrelevante ton- oder impulshaltige Geräu-
sche Zuschläge zur Bestimmung des Beurteilungspegels erforderlich (z. B. min-
destens 3 dB bei Tonhaltigkeit). Zudem entspricht dies Betriebsgeräusch nicht
dem Stand der Technik, weshalb auch unter Berücksichtigung des Vorsorge-
grundsatzes gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG die Windkraftanlage bei Auftreten
ton- oder impulshaltiger Geräusche nachts abzuschalten ist (siehe Auflage 2.2.6.
Der Betrieb von Windkraftanlagen trägt nach derzeitigen Erkenntnissen aufgrund
der Abstände zu Wohnräumen nicht zu einer Überschreitung)/cin'Richtwerten für
tieffrequente Geräusche bei. Auch gibt es kein anerkanntes Próvgnoselifierfahren
zur Bewertung von tieffrequenten Geräuscheinwirkungen i`n_`bena__ch',bårten lnfnen-
räumen. Tieffrequente Geräusche können daher gemäß TA`l±äfmfi1ur durc_h'lVles-
sungen nach der DIN 45680 bei bestehenden Anlagen ermittelt wërden`__.-Sollte es
zu Beschwerden über tieffrequente Geräusche v,_ö`n\der Windkraftånlage kommen,
stellt die Auflage 2.2.7 sicher, dass eine Überschfeitüng der Anhaltswerte des
Beiblattes 1 zu DIN 45680 unzulässig ist und unverzüglich zur Einhaltung der Ge-
nehmigungsvoraussetzungen auf Kosten des Betreibefsbeseitigt werden muss.
Unter nächstgelegene Gebäude komnien nfsbesondere die in Betracht, die sich
im Bereich der in der Schallimmjssiohsprognose genannten lmmissionsorte befin-
den. < .-_, _, _. _.

'~ -_

Die mit diesen Auflagen vorgegebenen Pflichten zur Aufzeichnung der Betriebs-
zustände sind zur Sicherstellung der`N__ichtüberschreitung der IRW an den Immis-
sionsorten erforderlich, daänur diese eirie.r`egelmäßige Überprüfbarkeit der geneh-
migten Betriebszustände-ermöglichen. So korreliert das Schallemissionsverhalten
einer Windkraftäfnlage mit de,r`l,_eistung, der Rotordrehzahl und der Windge-
schwindigkeit_fDjese werdenlbeim Betrieb der Windkraftanlage messtechnisch er-
fasst. Die Schällemissionenlhjñgegen werden nicht permanent gemessen und
aufgezeichnet. ›- _ __

..-

Die'íBegrenzung de'f'Leistung und Drehzahl der Windkraftanlage, um die Nicht-
übfeischreitung der festgesetzten Oktavschallleistungspegel sicherzustellen, be-
darf; zur Gewährleistung der Genehmigungsvoraussetzungen auch deren Über-
pifüf_bí:rkeit::Dieses wird über eine Aufzeichnungs- und Übermittlungspflicht an die

`\,X'zfisftändig`ë Überwachungsbehörde erreicht und stellt hier den geringstmöglichen
Aufwand dar.
Die`Vbrgabe, einheitliche Mittelungszeiträume zu verwenden, bedeutet, dass bei-
spielsweise der Leistungsertrag, der mit 10 Minutenmittelwerten in die Leistungs-
kurve eingeht, auch im Protokoll mit 10 Minutenmittelwerte angeben wird.
Die Antragsunterlagen enthalten keine beurteilbaren Sachverhalte, die die Errich-
tungsarbeiten der WKA betreffen. Mit der Auflage wird klar geregelt, in welchem
Zeitabschnitt lärmintensive Arbeiten durchgeführt werden müssen und gleichzeitig
wird dem Genehmigungsinhaber Gelegenheit gegeben, diese Arbeiten rechtzeitig
einzuplanen (siehe Auflage 2.2.15).
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`\\Cpfli§7:hten `r“i`ach`!§ 5 BImSchG sichergestellt ist. Entstehen objektiv keine Nachteile

Die Auflage 2.2.16 stellt sicher, dass die WKA während der EisMan-Schaltung im
schallemissionsarmen Betrieb gefahren wird und nicht die maximalen Rotordreh-
zahlen und Leistungen überschreitet, die für den regulären Nachtbetrieb zugelas-
sen sind.

Ogtische Immissionen
Die Schattenwurfberechnung der Pavana GmbH vom 20.01.2021 hat eine Über-
schreitung der LAI-Richtwerte an verschiedenen lmmissionsorten ermittelt. Es
wurde eine Abschaltung der WKA bei Überschreitung der Richtwerte beantragt.
Durch Auflage ist sichergestellt, dass die WKA keinen zusätzlichsnıßeitrag ober-
halb der Richtwerte zum periodischen Schattenwurf leisten r
Die Richtwerte sind vom LAI empfohlen. Der Einwirkbereichfilstddurchíden Gutach-
ter der Schattenwurfprognose ermittelt worden. Die Protokolle-sind/über den;Zeit-
raum eines Jahres aufzubewahren, da der Richtwert von 8 Stunden einerffßeur-
teilungszeitraum von 12 Monaten aufweist. Die Protokollierung ist\iiotw:eridig für
die Beweissicherung. Ohne Protokollierungspflich_t`w\äre die Auflage .nicht über.
wachbar_ __̀-\
Die Auflage 2.2.12 soll sicherstellen, dass Fehlfunktiohe_n*u\nd Ursachen durch
eine unabhängige sachverständigende--Stelle schnell und -wirksam erkannt und
weitere Überschreitungen durch Sgchiattëfiwtlrf verhindert Werden.
Lichtblitzen/Discoeffekten wird .diirbh mittelreflektierende Farben mit matten
Glanzgraden vorgebeugt. Da die qibrgelšgten Unterlagen diesbezüglich keine ab-
schließende Bewertung zulassen, irvi_rdIdurch eine Auflage sichergestellt, dass die
WKA diese Anforderung erfüllt (siehe"Auflage 2.2.14)._ß__ _“ \V.›
I M

' ,-'I KK ax
'gr 3“ XDie Standsichsfheit in Bezug rauf die Turbulenzeinwirkungen im Nachlauf der ge-

nehmigten WKA' ist in einem iflgürbulenzgutachten untersucht worden.
\

Die Anforderuiıgıen der DlBtf_Richtlinie (Deutsches Institut für Bautechnik) bzgl.
Turbjilenzen wêrdšfn-stimitéingehalten, so dass diesbezüglich die Standsicherheit
gewährleistet ist. "'

i I _Wertminderung
i i

Einlerheblicher,Nachteil ist dann nicht gegeben wenn die Einhaltung der Grund-

dtırcxh das Vorhaben, konnen auch keine Wertmınderungen entstehen. Objektive
Nachteile entstehen nicht, da das Vorhaben allen erkennbaren öffentlich-rechtli-
chen`Belangen entspricht.

Mitteilungspflicht
Die Auflage 2.2.1 dient der rechtzeitigen Information der zuständigen Behörde,
damit im Falle einer Störung des Betriebes frühzeitig geeignete Maßnahmen er-
griffen werden können und somit die Allgemeinheit und die Nachbarschaft vor
schädlichen Umwelteinwirkungen i. S. d. § 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG geschützt
werden.

I-ınııl Au I I IID ı')Of\I'1fl›1fiIf\I¦') O» tn AO An I¦fl
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1.1.2

1.1.3

¬›
-kw

1.1.4

Als bedeutsame Störung im Sinne der Auflage 2.2.1 wird ein Ereignis wie ein
schwerer Unfall oder ein Schadensfall oder sonstige Störung des bestimmungs-
gemäßen Betriebes mit nicht unerheblichen Auswirkungen definiert (z. B. Austritt
nicht unbedeutsamer Mengen an gefährlichen Stoffen). Das alleinige Ansprechen
von Alarm-, Sicherheits- oder Schutzeinrichtungen ohne einen Stoffaustritt, Scha-
densfall oder ähnlichem löst in der Regel noch keine Meldepflicht aus.

Vorsorgepflicht gegen schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren,
erhebliche Nachteile und Belästigungen, insbesondere durch die dem Stand der
Technik und der Besten verfügbaren Technik entsprechenden Maßnahmen, das
heißt, Vorbeugung vor dem Entstehen potentiell schädlicher Umwelteinwirkungen
(§ 5 Absatz 1 Nr. 2 BImSchG).

.F ' _ ›

' " ß f'Eisabwurr
\ '~¬._,.-Q»

Der möglichen Gefährdung durch Eiswurf von der WKA wird durch\eine.Abšchal-
tung der WKA vorgebeugt. Die Anlagensteuerung_erkennt einen`Eišanf_satz an-
hand des Missverhältnisses von EinspeiseIeistufig"und Windgeschwindigkeit in
Nabenhöhe oderlund anhand einer durch Sensorehfêstgestellten Unwucht_ lm
Übrigen hat die Rechtsprechung diese Gefahr bei einem`Abstand von 355 m be-
reits als irrelevant eingestuft (OVG Münster, Beschl. v. 26.04.2002 - 10 B 43/02).
Diese Entfernung zum nächsten V\l,oh_'nhau,ıs"wird nicht unterschritten.

- ,-' _' _

\ \ 1
Q \ 1 ,1

Durch die geforderte Nachmessuhg_7wi_rd` sichergestellt, dass keine erheblichen
Nachteile und Belästigungen entstehen`*können_ Ebenso wird durch Auflage 2.2.2
sichergestellt, dass HL3_Gb durch tieffreqiiente Geräusche eine schädliche Umwelt-
einwirkung wirksamíferhinden wird.

f ,-"' “M E35

Abfallvermeiduhg, Abfallvenivertungs- und Abfallbeseitigungspflichten
(§ 5 Absatz 1 3 Bimsehc.†,'){l
Genehmigungsibšdürftige--Ablagen sind gemäß § 5 Absatz 1 Nr. 3 BImSchG so zu
errichten und zu betreiben, dass zur Gewährleistung eines hohen Schutzniveaus
füç die Umwelt insgesamt Abfälle vermieden, nicht zu vermeidende Abfälle ver-
wertet und nicht zu verwertende Abfälle ohne Beeinträchtigung des Wohls der All-
gt§nfieinheit-beseitigt werden.

f i" "T _ -- -f'
Abfälle sind nicht zu vermeiden, soweit die Vermeidung technisch nicht möglich
'odër.nicht zumutbar ist. Die Vermeidung ist unzulässig, soweit sie zu nachteilige-
ren'-Umweltauswirkungen führt als die Venivertung_ Die Verwertung und Beseiti-
gung von Abfällen erfolgt nach den Vorschiften des Kreislaufwirtschaftsgesetzes
und den sonstigen für die Abfälle geltenden Vorschriften.

Die Antragstellerin hat im Antrag dargestellt, dass die bei den Senıice-Arbeiten
anfallenden Abfälle ordnungsgemäß entsorgt werden. Somit ist sichergestellt,
dass eine Überprüfung der Entsorgung anhand der Entsorgungsbelege durchge-
führt werden kann.

Pflicht zur sparsamen und effizienten Energienutzung
(§ 5 Absatz 1 Nr. 4 BImSchG)
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1.1.5

1.2

1.3

Genehmigungsbedürftige Anlagen sind so zu errichten und zu betreiben, dass zur
Gewährleistung eines hohen Schutzniveaus für die Umwelt insgesamt Energie
sparsam und effizient verwendet wird.

Abwärme

Durch die WKA wird elektrische Energie erzeugt. Anfallende prozessbedingte Ab-
wärme kann nicht weiter genutzt werden

Nachsorgepflicht nach Betriebseinstellung, d. h. Sicherstellung, dass von der An-
lage oder dem Anlagengrundstück keine schädlichen Umwelteinwjrlšungen her-
vorgerufen werden können /j,-'
(§ 5 Absatz 3 Bimsshc) ,fs

.4 f ;

Betriebseinstellung und Rückbau < <\ _„r",./ f/',§.›
\\ <1 ff"lm Falle der Betriebseinstellung ist die WKA zeitnah zu demontieren, dasslfunda-

ment zurückzubauen und der ursprüngliche Zustand wiederherzüstelleríf Dies
wird durch die Bedingung 1.2, die sich an den Betgeibxer richtet, sichergestellt. Die
Höhe der Sicherheitsleistung bestimmt sich aus 4 %\der__Gesamtinvestitionskos-
ten (einschl. MwSt.) zzgl. 40 % Kostensteigerung für ein\e`n\Betriebszeitraum von
20 Jahren. Eine Anrechnung noch zufverwertender Reststoffe erfolgt nicht. In die-
sem Fall wurden die Gesamtinvestitibnškcsten durch das Landesamt für Landwirt-
schaft, Umwelt und ländlichen Räíime destıläåndes Schleswig-Holstein korrigiert.
Die Festlegung erfolgte aufgruntfeinerjlagndesweiten Erhebung der Gesamtinves-
titionskosten_

'¬.

Pflichten aus aufgrund von § 7 BlmSchG"'erlassenen Rechtsverordnungen
_» ¬__,__ -r

Gemäß § 6 Abs„1-1Nrf1"'B`lrnSc¶hG ist weiterhin zu prüfen, ob sichergestellt ist, dass
die Erfüllung dei',Pflichten äusteiner aufgrund des § 7 BImSchG erlassenen
Rechtsverordriuhg durch das beantragte Vorhaben gegeben ist.

l j ft
Die Anlage fälltjicht unter,-d/eh Bereich einer nach § 7 BImSchG erlassenen
Rec__htsverordnufig.__'_`:_';4_„-'”`

Agldıtíere öffentlich-rechtliche Vorschriften, § 6 Absatz 1 Nr. 2 BImSchG

DielG_e„r1_e_l1n1igEng ist zu erteilen wenn andere öffentlich-rechtliche Vorschriften
<:;\¬-ufıd-Belange;_des Arbeitsschutzes der Errichtung und dem Betrieb der Anlage

\\rlicht entgegenstehen.
\\Dierlâeteiligung der Behörden, deren Belange durch das Vorhaben berührt wer-

den, hat ergeben, dass keine Bedenken gegen das Vorhaben bestehen.

Bei Einhaltung der mitgeteilten Nebenbestimmungen stehen andere öffentlich-
rechtliche Vorschriften und Belange des Arbeitssch utzes nicht entgegen.

Q) Bauplanungsrechtliche Zulässigkeit:

Das beantragte Vorhaben ist gemäß § 35 Absatz 1 Nr. 5 BauGB als privilegiertes
Vorhaben im Außenbereich einzustufen.

Die Erschließung ist gesichert.
Bescheid AZ.: LLUR G30l2019l052 Seite Fri vnrr SQ
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Für das geplante Vorhaben haben die Gemeinden Sievershütten am 26.03.2021
das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 BauGB erteilt.

Öffentliche Belange stehen nicht entgegen.
Die Landesregierung hat am 29. Dezember 2020 die Regionalpläne Windenergie
endgültig beschlossen und diese sind seit dem 31_Dezember 2020 in Kraft getre-
ten. Damit lief das bisherige Windenergiemoratorium am 31 .Dezember 2020 aus
und eine Ausnahme gemäß § 18 a Abs. 2 LaplaG von der Unzulässigkeit raum-
bedeutsamer Windkraftanlagen gemäß § 18 a Abs. 1 Satz 2 LaplaG ist damit
nicht mehr erforderlich, wenn die geplante Windenergieanlage vollumfänglich in
dem entsprechenden Windeignungsgebiet liegt und die vorgegebenen Abstände

- r
eingehalten werden. 1,«-"'_..f"

,J /-' ___/ J."

Die hier genehmigte Windkraftanlage liegt im Windeignungsgeb`kat;,PR3__SàEG;55
des Regionalplanes für den Planungsraum Ill. "xx

¬. ¬ „. _-¬r * ›

Somit ist das beantragte Vorhaben planungsrechtliçh zulässig. 'I

bj Arbeitsschutz: ` -.X
Arbeitsschutzrechtliche Belange stehen dem Vorhabeivbei Einhaltung der aufge-
führten Auflagen und Hinweise nicht__ent_g'eg_en. `
Begründung zu Auflage 2.7.1 und

.r -' A l'

Gemäß § 22 Arbeitsschutzgesetz`kann_.die' Staatliche Arbeitssch utzbehörde bei
der Unfallkasse Nord, als zuständige Behörde, zur Durchführung ihrer Überwa-
chungsaufgabe erforderliche Ausküf1ft_e"v.erlangen_ Zu den Aufgaben gehören un-
ter anderem Besichtigyngen von Baustellen, da hier insbesondere die Vorgaben
der Baustellenveroırdnuntíeinzuhalten sind. ln diesem Zusammenhang müssen
ausreichend Details zu deFn_Bauvorhaben rechtzeitig zur Verfügung stehen, um
die Einhaltung* der Vorgabenäüiberwachen zu können.

i -,i 1
Fr ›t ¬ ,›_ı*~_ ~.

Begründung zu Aufläge und 2.7.3
f j FW

Genjäß § 22 Arbeitsschutzgesetz kann die Staatliche Arbeitsschutzbehörde bei
dt-:fr Unfallkasse Nord, als zuständige Behörde, zur Durchführung ihrer Überwa-
cljuhgsaufgabe erforderliche Auskünfte verlangen. Zu den Aufgaben gehören un-
tet ,_anderem~ar'1lassbezogene Tätigkeiten während des Betriebs der genehmigten

`\\_lVindenergieanlage beispielsweise im Falle einer Beschwerde oder eines Unfalls.
lñ~dies`em Zusammenhang müssen ausreichend Details zu der Windenergiean-
lage"zur Verfügung stehen, um die Einhaltung der staatlichen Arbeitsschutzvor-
schriften (insbesondere Arbeitsschutzgesetz, Arbeitsstättenverordnung, Betriebs-
sicherheitsverordnung, Gefahrstoffverordnung) übeiwachen zu können.
Begründung zu Auflage .2_7.4_:

Gemäß § 22 Arbeitsschutzgesetz kann die Staatliche Arbeitsschutzbehörde bei
der Unfallkasse Nord, als zuständige Behörde, zur Durchführung ihrer Überwa-
chungsaufgabe erforderliche Auskünfte verlangen. Zu den Aufgaben gehören un-
ter anderem anlassbezogene Tätigkeiten während des Betriebs der genehmigten
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Windenergieanlage sowie die Besichtigungen von Baustellen. In diesem Zusam-
menhang müssen ausreichend Details zu dem Vorhaben rechtzeitig zur Verfü-
gung stehen, um die Einhaltung der Vorgaben übenıiıachen zu können.

c) Brandschutz:

Da es sich bei WKA um Sonderbauten gemäß § 51 LBO handelt, ist eine brand-
schutztechnische Prüfung zwingend vorgeschrieben. In diesen baulichen Anlagen
ist nicht mit einem ständigen Aufenthalt von Personen zu rechnen. Wirksame
Löscharbeiten sind auf den Turmfuß begrenzt. Löscharbeiten bei einem Brander-
eignis in der Gondel oder den Rotorblättern sind für die Einsatzkräfte der Feuer-
wehr nicht händelbar_ In diesen Fällen ist eine weiträumige Ahsgerrung erforder-
lich. Aus den vorgenannten Gründen ist eine ÜbeMachung,g;er`fiäß §.-7f8'Abs. 4
LBO durch die Bauaufsichtsbehörde nur mit einem Terminíëfigxrderliicñí Im Rati-
men der Errichtung der Anlagen sind die Übenrvachung duröhšıeirfeñf Bauieiífef und
der Nachweis der Unterlagen. entsprechend der Auflagen 2.5.1`tbišs2_5_..§ídieses
Bescheides ausreichend. ,_-f\\ - ~d› t«-.f\

`*¬._ “ss

Es bestehen keine naturschutzrechtlichen Bedenken gxege-`n§das geplante Vorha-
ben. lnhaltsbestimmungen, Auflagerr„u,fid:Hinweise sind irtdiesem Bescheid auf-
genommen. ),/“,-" l

_!
lnhaltbestimmung Weißstorch <,"`*-,(1 _..-1:

Trotz Betroffenheit des sieh in 2o2`i=-ašhfgèsiedeıteh weißsterehbrutpaares stru-
venhütten-Hartloh im Prüfbereich der geplanten WKA ist auf eine Raumnutzungs-
erfassung verzichtet» wörder1__ Zur Vermeidung des Eintretens des Tötungsverbo-
tes gemaß § 44_.('_í1.)'iT'\"/†t{1`?~(§j`f=BNatsehc hat der verhabentrager eine Betriebsbe-
schränkung fürfdèn Tagbetriebl der WKA während des gesamten Anwesenheits-
zeitraumes deír beantragtlfum das Eintreten des Tötungsverbots wirksam zu
vermeiden. Eiñšfßxewenungfiftfles Sachverhaltes der Neuansiedlung ist somit nicht
erforåderlich; eine-si_g%n,ifikafhte Erhöhung des Tötungsrisikos durch die geplante

kann mit Sicheflíêit ausgeschlossen werden.
5 sB :- 1

lnhältsbestimmung Fledermäuse
l t_--._......„„..

í-.š\,_ıZ5fir;„-Eins„c_l,jr,„r'=ı,f,_,__,1tši.ii'fıg der Gefährdung der lokalen Fledermauspopulation haben ein
K ~ èbödengebundene Untersuchungen stattgefunden. lm Rahmen der bodengebun-

`de__n1en Horchboxenuntersuchungen und Detektorbegehungen wurden für die ge-
plaiıtsq-`n WKA-Standorte 01 und 02 für den Zeitraum der Lokalpopulation eine er-
höhte Fledermausaktivität nachgewiesen.

Bei hohen Aktivitäten schlagempfindlicher Arten ist bei uneingeschränktem Be-
trieb der WKA der Eintritt des artenschutzrechtlichen Tötungsverbots anzuneh-
men. Wird die WKA zu den angegebenen Bedingungen abgeschaltet, wird davon
ausgegangen, dass das Tötungsrisiko gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG unter die
Signifíkanzschwelle fällt und das Tötungsverbot für lokal vorkommende Fleder-
mausarten nicht berührt wird.
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Die Antragstellerin hat einen Niederschlagssensor beantragt, welcher von der
UNB Segeberg nicht akzeptiert wurde.

Dazu steht in der Vollzugshilfe „lntegration artenschutzrechtlicher Vorgaben in
Windkraftgenehmigungen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BlmSchG)"
aus 2017 Welche derzeit überarbeitet wird, neben den Parametern Windgeschwin-
digkeit und Lufttemperatur kann als zusätzlicher Parameter die Niederschlagsfrei-
heit, die mit einer Niederschlagsintensität von weniger als 0,5 mm/h definiert wird,
in die lnhaltsbestimmung aufgenommen werden.

Allerdings müssen für den Abschaltalgorithmus eingesetzte Niederschlagssenso-
ren auf Dauer regelmäßig und verlässlich Niederschlagsmessun'ge'n registrieren.
Bisher konnte ein solcher Nachweis durch unabhängige ln§tit;LıtiJonen†.,t;ír diese
hier notwendigen Anforderungen zum Schutz der Fledermäuse niíçh't›erbrac„ht,_
werden. Aufgrund dieser Unsicherheiten der dauerhaften Fünktiónälität §|,_ei;.Nie~
derschlagsmessungen wurde der Niederschlagsparameter nicht;in~-die;l;['ıhaltsbe~
stimmung als Parameter mitaufgenommen. __,f\\ `\._`

ı W". \`Dokumentation
\-. =,

Die Möglichkeit, die naturschutzfachlichen Bestimmungeniirg Rahmen der Geneh-
migung einer WKA umfassend zu korntfít-jllièren, besteht nürfbei Gewährleistung
einer Datengrundlage, die Aufschlüsse üb`er„die Einhaltungen der jeweiligen Best-
immungen gibt. Um Kontrollen §i„ur6hfüh§ef),;=2u können, müssen die Daten für die
kontrollierende sachkundige Pe"rs9h.v_er§tänd|ich und übersichtlich aufbereitet
seın. "-›. ff

"R .-'-,

Eingriffsregelung ____ ___“ ""~_\_§`~
.f'1~-'--- „"`~»

Das geplante Bafu\íorhabeh¬_viiird nach § 35 BauGB eingeordnet und stellt gemäß
§ 14 BNatSch,G-;ñ'ıit seinen Ngbenanlagen einen Eingriff in Natur und Landschaft
dar. lm Zuge der Antragstellung ist daher die naturschutzrechtliche Eingriffsrege-
lung gemäß Kapitel 3 BNatSchG (§§13ff) bzw., LNatSchG (§§ 8ff) zu beachten
und abzuarbeitèn.“ ›~ ~ “ff.4 *~„____- '

,X f

Der ,Verursacher eines Eingriffs ist verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen
zug' unterlassen. Entsprechende Beeinträchtigungen des Landschaftsbilds und des
Nàt'ürhaush„al„t§_sind vermeidbar wenn zumutbare Alternativen, mit denen der ver-

ify "`\ R 1' I

\.„_ `\fo'lgte~Zweck'arn gleichen Ort ohne oder mit geringeren Beeinträchtigungen er-
\_r`eic`l1twerden kann, erkennbar sind (Vermeidungspflicht gemäß § 15 Abs. 1

BNatSchG). Die sich ergebenden erheblichen Beeinträchtigungen werden an-
tragšgiemäß bei Beachtung der in den Antragsunterlagen aufgeführten Schutz-,
Gestaltungs-, Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen insgesamt für unver-
meidbar bewertet.

Der Eingriff kann zusammenfassend nur genehmigt werden, wenn die verbleiben-
den, unvermeidbaren Beeinträchtigungen ausgeglichen oder ersetzt werden
(Kompensationspflicht gemäß § 15 Abs. 2 BNatSchG). Die Kompensation für Be~
einträchtigungen des Naturhaushalts kann im vorliegenden Fall antragsgemäß
über die in den Antragsunterlagen dargestellten Maßnahmen bzw. die ergänzen-
den Auflagen sichergestellt werden.
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Eine Kompensation der erheblichen Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes ist
nicht möglich. Hierfür erfolgt antragsgemäß und gem. Erlasslage eine Ersatzgeld-
zahlung.

Landschaftsbild

Die Berechnung des Kompensationsbedarfs für die Beeinträchtigung des Land-
schaftsbildes erfolgt auf Grundlage des Erlasses „Grundsätze zur Planung von
und zur Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung bei Windkraftan-
lagen", in der geänderten Form vom 22.06.2016. Es wurde bei der Berechnung
des Kompensationsbedarfs ein Abschlag von 30 % vom Grundwerbangesetzt, da
die installation einer bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung,(E§NK) geplant ist.
Entsprechend des Änderungserlasses des MELUND vom 2_2.'_§16'.201t6'_i,š`t, im
Sinne des naturschutzrechtlichen Vermeidungsgebotes (§ffl\3'~BNat§chG), die,
Anwendung einer bedarfsgesteuerten Hinderniskennzeichnungzfigμíndsätzliıcfí zu
prüfen. Stellt sich eine umsetzbare und zumutbare Alternativeöaf,~so|lte,sie vor-
gesehen werden.

Findet eine bedarfsgesteuerte Hinderniskennzeichi1u:ñg bei der Neugenehmigung
von Windkraftanlagen Anwendung, ist bei der ErmittlÜng`der Kompensation von
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes, ein Abschlag vgm Grundwert anzuset~
zen, da durch die BNK die Beeinträcljtigung\,des Landschaftsbildes minimiert wird.
Bei Nichtinbetriebnahme bzw. Ašußefbetriebiziahme der BNK ist eine entspre~
chende Nachzahlung der Ersatzgeldzahlüng erforderlich.

Boden/Naturhaushalt "\..__ <1!
\

Die Berechnung des l_(_Qg1pensationsbe`daffs für die Beeinträchtigung des Natur-
haushaltes erfolgtw-e§enfallš~auf Grundlage des o.g. Erlasses. Es ergibt sich ein
flächiger Kompeigšationsbëdeiıff von insgesamt 53.921 m2 (\/VKA 1 und 2). Die
Kompensationåeifolgt über ein ,Ökokonto mit dem Aktenzeichen 67.30.3-11/16 in
der Gemeindeäfštxadum (Kreisi(Nordfriesland) im Naturraum Geest.

_ \`\„ ,_/-fBıotogschutz -„__ ~~ ›;____.f

lnıílfllirkbereich des Vorhabens befinden sich gesetzlich geschützte Knicks die po-
tentiell insbesondere durch Baubetrieb betroffen sind. Erhebliche Beeinträchtigun-

<\ ge:n'[-entspreche:/,nd geschützter Biotope sind gemäß § 30 Abs. 2 BNatSchG grund-
\;`zs_ät;zlich'verboten.

Die\si\ch ergebenden erheblichen Beeinträchtigungen von Knicks (Knickbeseiti-
guñge"n auf einer Länge von insgesamt 66 m in Zusammenhang mit (WKA 1) und
Entfernung von 102 m Feldhecke (WKA 2) werden antragsgemäß, bei Beachtung
der in den Antragsunterlagen aufgeführten Schutz-, Gestaltungs-, Vermeidungs-
und Minimierungsmaßnahmen, insgesamt als unvermeidbar bewertet. Eine Aus-
nahmegenehmigung gem. § 21 Absatz 3 LNatSchG i.V.m. § 30 Absatz 3
BNatSchG ist aufgrund fehlender geeigneter Ausgleichsmaßnahmen durch die
Antragstellerin nicht möglich. Eine Befreiung gemäß § 67 Abs. 1 BNatSchG kann
aus Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses gewährt werden.
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Die hieraus resultierenden unvermeidbaren Beeinträchtigungen geschützter
Knicks sind hierbei zu ersetzen (Kompensationspflicht gemäß § 15 Abs. 2
BNatSchG). Die Kompensation kann im vorliegenden Fall antragsgemäß über die
in den Antragsunterlagen dargestellten Maßnahmen bzw. die ergänzenden Aufla-
gen sichergestellt werden.

Die Berechnung der zur Kompensation der Gehölzrodung erforderlichen Kompe-
sationsationsmaßnahmen, erfolgt in Anlehnung an die „Durchführungsbestimmun-
gen zum Knickschutz" vom Januar 2017 und entspricht den naturschutzrechtli-
chen Anforderungen. Eventuelle zusätzliche artenschutzrechtlicheBeeinträchti-
gungen sind gesondert bei der UNB des Kreises Segeberg zu beantragen.

.ı .r
I'

ff "P Ax, , . _,, 4.« _-
. „Jr 'J

-1 fa

Bauzeitenregelungen \
`\\" ,.f` )_.ı^}'j

Durch die Einhaltung der Bauzeitenregelungen bzw. durch Einšaf2¬ejne_:r-Ümwelt-
baubegleitung im Hinblick auf die möglichen Beeinträchtigungen p`rüjreIevanter
Brutvogelarten kann gewährleistet werden, dass ke__iñe_ Zugriffsverbote des § 44
Abs. 1 Nr. 1-3 BNatSchG berührt werden. Der Einsåtzgèiner fachkundigen Um-
weltbaubegleitung wird notwendig, wenn betriebsbedingtvon den Bauzeitenrege-
lungen abgewichen wird, um die korre,l§teLDurchführung vöri' Besatzkontrollen und
Vergrämungsmaßnahmen zu geilıtfälnrleistıå-in._,l

.< ,- 1 r
< r K '

Mastfußbrache -'

Die Gestaltung der Mastfußbrache-` zielt darauf ab, eine Attraktionswirkung auf Vö-
gel, insbesondere Greifvögel und Fledermäuse zu vermeiden. Mit der geplanten
Schotterung der iıurmfußbereiche der WKA ist die Attraktionswirkung für Greifvö-
gel und Fledermäuse deütlichtreduziert.

.f."` "~\.
I 1

f) Eingeschlg feine Entscheiduângen:ss _ „_

ln dieser Genenmigung sindgemäß § 13 BImSchG folgende behördliche Ent-
scheidungen ein`ges§h_lössén:

- 9 Baugenehmigung nach § 73 Landesbauordnung Schleswig-Holstein,

A, _ ~ âust_i;n_m_ung nach § 14 Luftverkehrsgesetz (LuftVG) einschließlich der Kräne
` l für clie:Erıšichtung der Windkraftanlage,*~.. ~-' i,

Naturschutzrechtliche Genehmigung nach § 9, 11 Landesnaturschutzgesetz
'(LNatSchG) zum Ausgleich der Versiegelung des Grundstücks im Außenbe-
reich,

- Befreiung gemäß § 67 Abs. 1 BNatSchG für Knickbeseitigung,

- Wasserrechtliche Genehmigung gemäß § 23 LWG.

Ill Ergebnis
Die Prüfung hat ergeben, dass der Standort zulässig und geeignet ist und keine
Bedenken gegen das Vorhaben bestehen.
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Die Prüfung der Genehmigungsvoraussetzungen durch die Genehmigungsbe-
hörde erfolgte anhand der einschlägigen Bestimmungen des BImSchG. Außer-
dem wurden die Abfallverwertung bzw. die ordnungsgemäße Abfallbeseitigung
geprüft.

Unter Berücksichtigung der mit der Genehmigung verbundenen Festsetzungen
und Nebenbestimmungen ist sichergestellt, dass die Pflichten für Betreiber ge-
nehmigungsbedürftiger Anlagen gemäß § 5 BImSchG sowie die Anforderungen
des § 7 BImSchG und der daraufhin ergangenen Rechtsvorschriften erfüllt wer-
den. Es liegen keinerlei Erkenntnisse vor, dass durch andere Nebenbestimmun-
gen ein höheres Schutzniveau insgesamt erreichbar wäre. I51,.,-"

. ia

Andere öffentlich-rechtliche Vorschriften und Belange des Arlíeitsschufzes stehen
der Errichtung und dem Betrieb der Anlage - auch aus def.\Sic_:ht de'r.lbeteiligte,n
Fachbehörden - nicht entgegen. "\\"`”~*í„f" ,-f,.f"'

t `\ f'
Durch die in der Bedingung 1.1 im Abschnitt A ll festgesetzten Fristenfgeı/näß §f \ \ f18 Absatz 1 BImSchG ist sichergestellt, dass mit.«ger_\lnbetriebnahme'ider Anlage
sowie der Errichtung der Anlage nicht zu einem Zeitpunkt begonnen wird, an dem
sich die tatsächlichen Verhältnisse, die der Genehmigungzugrunde lagen, we-
sentlich geändert haben. __,„...,\

ff.-"_"-_, \,
Damit sind die Genehmigungsvoraıjssetzuingen des § 6 BImSchG erfüllt. Die Ge-
nehmigung war damit zu erteilt-;:rf..f' I,/„"

\`\ '.31-` fa H

`*¬ .1 ,

Rechtsgrundlagen „X
\._ '-.__" _?

\_ıinsbesondere: „„f~--„ _-. „ “xx
Gesetz zum Schíıtfvor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreini-
gungen, Geräusôhe, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-lmmissi-
onsschutzgesetfzı- BlmSchG),fin der Fassung der Bekanntmachung vom
17.05.2013 (BGBl. l S.127.4),f'zuletzt geändert am 24.09.2021 (BGBl. l S. 4458);

X' \'¬__ __..f"'J__.›"

Vierte Verordnung`"zur-Duirchführung des Bundes~lmmissionsschutzgesetzes
(Verlbrdnung über genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV) in der Fas-
sufng der Bekanntmachung vom 31.05.2017 (BGBl. l S. 1440), zuletzt geändert
ar†in11-2¬0„1..202_1,(BGBl. I S. 69);

3'\ NeLinteVerort}lnung zur Durchführung des Bundes-lmmissionsschutzgesetzes
`(~\(<,-:ir<7`›`_rdnung über das Genehmigungsverfahren - 9. BImSchV) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 29.05.1992 (BGBl. l S. 1001), zuletzt geändert am
11.11.2020 (BGBI. l S. 2428);
Landesverordnung über die zuständigen Behörden nach immissionsschutzrechtli-
chen sowie sonstigen technischen und medienübergreifenden Vorschriften des
Umweltschutzes (lmSchV-ZustVO) vom 20.10.2008 (GVOBI. Schi.-H. S. 540,
544), zuletzt geändert durch Verordnung vom 16.01.2020 (GVOBI. Schi.-H.
S. 33);
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Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017
(BGBI. I S. 3634), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10.09.2021 (BGBl. I S.
4147y _
Landesbauordnung für das Land Schleswig-Holstein (LBO) vom 22.01.2009
(GVOBI. Schi.-H. S. 6), zuletzt geändert durch Verordnung vom 15.09.2021
(GVOBI. Schi.-H. S. 1067);
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung
- BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. I S.
3786), geändert durch Gesetz vom 14.06.2021 (BGBI. I S. 1802);

f _'

Gesetz zum Schutz der Denkmale (Denkmalschutzgesetz - DSc}_hG) inrder Fas-
sung der Bekanntmachung vom 30.12.2014 (GVOBI. Schi.-,H:2015,_)_S1_ 2), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 01.09.2020 (GVOBI. Schl.-HKS.55_08);--ff' _
Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immiss`ion_sschμtí§eg`esetz
(Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm -/_ TA Lärm) vom~2`6-._08,f.1998
(GMBI. S. 503), geändert am 01.06.2017 (BAnz«›l;\"I< 08.06.2017 B5)§,-"'

_ \
* \

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegën Baulärm ~ Geräuschimmis-
- ı

sionen - vom 19.08.1970 (Beilage zum Bundesanzeiger Nr. 160);
`\_ı.-- ~_ . ±Gesetz zur Förderung der Kreislaufvyirt`_schaf_t und Sicherung der umweltverträgli-

chen Bewirtschaftung von Abfällen;(KreisIaufwirtschaftsgesetz - KrWG) vom
24.02.2012 (BGBI. l S. 212), zulèt-zit geändert durch Gesetz vom 10.08.2021
(Beet ı s. 3436); `~
Abfallwirtschaftsgesetz für das Land-Schleswig-Holstein (Landesabfallwirtschafts-
gesetz ~ LAbtWG) in der Fassung vom~=1\8,;01.1999 (GVOBI. Schl.-H. S. 26), zu-
letzt geändert durcI1__'ıGTeè„s§_ı3:-tz _yom 08.01.2019 (GVOBI. Schi.-H. S. 16);
Gesetz über Natu'rschutz uiıdlandschafispflege (Bundesnaturschutzgesetz -
BNatSchG) inider Fassung derf Bekanntmachung vom 29.07.2009 (BGBI. I._ ,fr
S. 2542), zuIet&zt-geändert durch Gesetz vom 18.08.2021 (BGBI. I S.3908);
Gesetz zum derlflätür (Landesnaturschutzgesetz - LNatSchG) vom
24_.›-0_2.2010 (GVOBl.`S`chl.-H. S. 301), zuletzt geändert durch Gesetz vom
13.1*1.2019 (GVOBI. Schi.-H. S. 425);

Vlías§§.EQ§S59_t2_§ies Landes Schleswig-Holstein (Landeswassergesetz - LWG) in
g_ier;Fassung-dér Bekanntmachung vom 13.11.2019 (GVOBI. Schi.-H. S. 425), zu-

~.,l_etz't geändert durch Gesetz vom 22.06.2020 (GVOBI. Schi.-H. S. 352);
\ .\ .

Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbes-
seruifg der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Ar-
beit (Arbeitsschutzgesetz - ArbSchG) vom 07.08.1996 (BGBI. I S. 1246), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 22.11.2021 (BGBI. I S. 4906);
Verordnung über Arbeitsstätten (Arbeitsstättenverordnung - ArbStätt\/) vom
12.08.2004 (BGBI. I S. 2179), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.12.2020
(BGBI. I S. 3334);
Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Verwendung von Ar-
beitsmitteln (Betriebssicherheitsverordnung - BetrSichV) vom 03.02.2015 (BGBI. I
S.49), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27.07.2021 (BGBI. I S. 3146);

 a
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Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von
Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz- BBodSchG) vom 17.03.1998 (BGBI. I S.
502), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.02.2021 (BGBI. I S. 306);
Luftverkehrsgesetz (LuftVG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
10.05.2007, zuletzt geändert durch Gesetz vom 10.08.2021 (BGBI I. S. 3436);
Allgemeine Vennıaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen
(LuftKennVwV) vom 24.04.2020 (BAnz. AT 30.04.2020 B4);
Gesetz zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und Genehmigungsver-
fahren während der Covid-19-Pandemie (Pianungssicherstellungsgesetz - Plan-
SiG) vom 20.05.2020 (BGBI. I S. 1041, zuletzt geändert durch_,G/ešyetz vom
18.03.2021 (BGBI I. S. 353).
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) in der Fassung de?-Bf`ek`a!nr;j,tnfiachu;ngjfZivom
23.01.2003 (BGB`. I S. 102), zuletzt geändert am 25.06.2021`(B\GBl. l S,.f,_2,.-1'54).

- xt/' _-_„1 \ F/„_ _

Rechtsbehelfsbeleh rung 4.X:-tx
\_

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monat`s¬nach Bekanntgabe Wider-
spruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich"eIëktronisch oder zur Nie-I. . _-f *ee *efderschrıft beim ,«' ,~ -¬\"¬~,

_» 2 l
Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

ezernat'71
Hamburgërßfhšussee 25

24220 Fliantbxek
.1 I,

___.____ _.

zu erheben. _.¬_l`”~
2"J'

I' .-4/2,/ ff"
ı P, ı ~Besonderer Hıfnfigveısz `\\ 2

Bei der elektronischen Widerspruchseinlegung sind die Formerfordernisse des
§ 3a Absatz 2ik/iàngıaltungsyıålrfahrensgesetz (VwVfG) zu beachten.
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Anlagen:
Merkblatt für die Antragstellerin
Formulare des LLUR: Baubeginn, Fertigstellung, Inbetriebnahme, Betreiberwechsel
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